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Entgeltordnung 
für das Museum für Industriekultur vom 08.07.2021

Aufgrund des § 41 Abs. 1 S. 2 f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein / Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666 / SGV NRW S. 2023), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916)), 
hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung vom 21.06.2021  die nachfolgende 
Entgeltordnung beschlossen: 

§ 1
Entgeltpflicht 

Für den Besuch des Museums für Industriekultur werden Entgelte nach den Bestimmungen 
dieser Entgeltordnung erhoben. Ebenso werden Entgelte nach dieser Entgeltordnung für 
besondere Leistungen des Museums und die Vermietung von Räumen erhoben. 

Das Museum für Industriekultur unterhält folgende Standorte 
a) Engels-Haus
b) Kontor 91
c) Bandwebermuseum
d) Manuelskotten.

§ 2
Zahlungspflicht 

Die Zahlungspflicht entsteht mit dem Besuch des Museums oder der Inanspruchnahme der 
Leistung. 

§ 3
Eintrittsentgelte 

1) Der Eintritt für das Engels-Haus beträgt
1) Für den Besuch der Dauerausstellung 4,00 € 
2) Für Familien (max. 2 Erw. mit eigenen Kindern) 7,00 € 
3) Für öffentliche Führungen 2,00 € 

2) Die Eintritte für das Kontor 91, das Bandwebermuseum und den Manuelskotten sind
kostenfrei.
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§ 4
Entgelte für Führungen 

1) Engels-Haus
Die zusätzlichen Entgelte für Führungen im Engels-Haus während der Öffnungszeiten
nach Voranmeldung betragen

a. Für 60 Minuten 60,00 €
b. Für 90 Minuten 90,00 €
c. Kombiführung „Die Herkunft von Friedrich Engels“

und Eintritt für das Engels-Haus 10,- €  p. Person 

2) Stadtführungen
a. Stadtführungen 60 Minuten  8,- € p. Person 
b. Stadtführungen 90 Minuten 10,- € p. Person 

3) Bandwebermuseum
Die zusätzlichen Entgelte für Führungen im Bandwebermuseum während der
Öffnungszeiten nach Voranmeldung betragen 60,- € pro Stunde.

Bei Führungen durch den/die Direktor/in oder Ausstellungskuratoren/-kuratorinnen erhöhen 
sich die zu entrichtenden Entgelte um jeweils 50,00 €. 

Neben den Entgelten für die Führungen ist der jeweilige Eintritt zu entrichten. 

§ 5
Befreiungen und Ermäßigungen 

1) Kein Entgelt wird erhoben

1. von Kindern  von 0-5 Jahren,

2. von einer Begleitperson von Schwerbehinderten, in deren Ausweis die Notwendigkeit
ständiger Begleitung vermerkt ist (Merkzeichen „B“ oder „H“),

3. von angemeldeten Schulklassen im Klassenverband,

4. von Mitgliedern der Fördervereine Historisches Zentrum, Bandwebermuseum und
Manuelskotten,

5. von Journalisten, Mitgliedern des Deutschen Museumsbundes, Mitglieder der
nationalen und internationalen Museumsverbände (ICOM, DMB u. a.), bei Vorlage
eines entsprechenden Ausweises.
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2) Ein ermäßigtes Entgelt wird erhoben

1. von Minderjährigen im Alter von 6-14 Jahren,

2. von Schülern/Schülerinnen, Auszubildenden und Studenten/Studentinnen bis 27
Jahre (Nachweis erforderlich),

3. von Personen, die Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII erhalten oder die im
Besitz des Wuppertalpasses sind (Nachweis erforderlich),

4. von BFD-, FSJ- oder FÖJ-Leistenden (Nachweis erforderlich),

5. von Grundwehr- oder Zivildienstleistende (Nachweis erforderlich),

6. von Zahlungspflichtigen der Infrastrukturförderabgabe (Nachweis erforderlich).

Die Ermäßigung beträgt 50 v.H. auf die Eintrittsentgelte nach § 3. 

Der ermäßigte Betrag für die kombinierte Führung nach § 4 beträgt 6,- € 

§ 6
Vermietung von Räumen des MI 

Für die Vermietung von Räumen des Museums für Industriekultur wird ein Entgelt erhoben. 
Dieses ist vorab zu entrichten. 
Die verfügbaren Räume und Zeiträume können beim Museum für Industriekultur angefragt 
werden. Das Entgelt beträgt 60,- € je angefangene Stunde exkl. Personalkosten (s. § 9 
Nebenkosten). 

§ 7
Entgelt bei standesamtlichen Trauungen im Engels-Haus 

Für die Durchführung von standesamtlichen Trauungen mit höchstens 15 Personen (inkl. 
Brautpaar, Standesbeamten/in und Personal des Engels-Hauses) beträgt das Entgelt für bis 
zu zwei Stunden 

1. für standesamtliche Trauungen mit normalem Aufwand  325,00 €,
(einfache Tischdeko ohne Blumenschmuck, Schreibutensilien für die Trauung,
Stehtische mit Hussen, Personal (1. Person)

2. für standesamtliche Trauungen mit erhöhtem Aufwand 400,00 €. 
(wie Ziffer 1, zzgl. Sekt, O-Saft, Wasser nach Absprache)
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§ 8
Reproduktionen, Kopien, Recherchen und Fotoarbeiten 

1) Für die Anfertigung von Reproduktionen aus den Sammlungen des Museum
Industriekultur betragen die Entgelte

a) für Farbfotos (Scans) 50,00 €, 
b) für Farbausdrucke (bis DIN A3) 25,00 €, 

2) Für das Anfertigen von Kopien aus dem Dokumentenarchiv des Museum
Industriekultur wird ein Entgelt erhoben

a) für die erste Seite 25,00 €, 
b) für jede weitere Seite   5,00 €. 

3) Für Fotoarbeiten und Recherchen gelten die jeweils aktuellen Verrechnungssätze
der Stadt Wuppertal. Diese werden pro angefangene 15 Minuten berechnet.

4) Reproduktionsgenehmigung (diese Entgelte sind nur fällig, wenn das Museum
Industriekultur die Urheberrechte des angefragten Werkes verwaltet)

Genehmigung für wissenschaftliche Zwecke   50,- € 
Genehmigung für kommerzielle Zwecke  100,- € 

Porto und Verpackung 
Inland      5,- € 
Ausland    tatsächliche Kosten 

§ 9
Nebenleistungen und Mehraufwand 

Nebenleistungen und Mehraufwand für Leistungen nach den §§ 6 - 8 werden nach den 
tatsächlich anfallenden Kosten zusätzlich berechnet. Grundlage hierfür sind die jeweils 
geltenden Verrechnungssätze der Stadt Wuppertal gegenüber Dritten. 

§ 10
Sonstige Ermäßigungen und Befreiungen 

Für wissenschaftliche Zwecke, zur Förderung von Kultur-, Natur- und Heimatpflege, im Falle 
einer gegenseitigen Freistellung sowie im Rahmen von besonderen Maßnahmen, die im 
Interesse der Stadt Wuppertal liegen, können der/die Stadtbetriebsleiter/in oder seine/ihre 
Stellvertreter/in abweichende Regelungen treffen. 

§ 11
Inkrafttreten 

Diese Entgeltordnung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Stadt Wuppertal in Kraft. Gleichzeitig verliert die Entgeltordnung vom 01.04.2009 ihre 
Gültigkeit. 
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_________________________ 

Ich bestätige, dass 
- die Entgeltordnung ordnungsgemäß zustande gekommen ist,
- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten

worden sind und
- der Wortlaut der beiliegenden Ausfertigung mit dem Ratsbeschluss übereinstimmt.

_________________________ 

Die vorstehende Entgeltordnung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 21.06.2021 
beschlossen hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

_________________________ 

Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 
Entgeltordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

b) die Entgeltordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Wuppertal, den 08.07.2021 

gez. 

Uwe Schneidewind 
Oberbürgermeister 
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Vierte Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Straßenreini-

gung Wuppertal (ESW) vom 08.07.2021 

Aufgrund der §§ 7, 8, 9, 41 Abs. 1 Buchstabe f., 107 und 114 der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 

1994 (GV. NRW, 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Sep-

tember 2020 (GV. NRW, S. 916) in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW), zuletzt geändert  durch Verordnung vom 22. März 

2021 (GV. NRW. S. 348), hat der Rat der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 21.06.2021 

folgende Betriebssatzung beschlossen: 

I. 

Die Betriebssatzung des „Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal (ESW)“ vom 16.10.2005 

wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 Abs. 2 Satz 2 wird das Wort „Werkausschuss“ durch das Wort „Betriebsaus-

schuss“ ersetzt.

2. In § 3 Abs. 3 wird an das Wort Bestimmung ein „en“ ergänzt.

3. In § 4 Abs. 2 wird der Punkt nach dem Wort entscheidet gestrichen.

4. In § 4 Abs. 2, dritter Spiegelstricht entfällt die Klammer nach dem Wort EURO.

5. In § 4 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „Betriebsausschuß“ durch das Wort „Betriebsaus-

schuss“ ersetzt.

6. In § 4 Abs. 3 Satz 2 wird das Wort „Werksausschusses“ durch das Wort „Betriebsaus-

schusses“ ersetzt.

7. In § 4 Abs. 4 wird der zweite Punkt am Ende gestrichen.

8. In § 5 Abs. 5 Satz 2 wird das Wort „Werksausschusses“ durch das Wort „Betriebsaus-

schusses“ ersetzt.

9. Zwischen § 5 Abs. 5 und § 5 Abs. 6 wird eine Leerzeile eingefügt.

10. § 6 Abs. 3 wird um einen zweiten Satz ergänzt und lautet nun wie folgt:

„Die Betriebsleitung bereitet im Benehmen mit dem zuständigen Geschäftsbereichslei-

ter die Sitzungen des Betriebsausschusses vor. Näheres bestimmt § 7.“
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11. § 6 Abs. 5 wird neu gefasst und erhält folgende Fassung:

„Die Betriebsleitung besteht aus einer oder mehreren Person/en. Die Betriebslei-

ter/innen sind gleichberechtigt. Die interne Aufgabenverteilung wird in einer Ge-

schäftsanweisung für die Betriebsleitung festgelegt“.

12. Es wird eine neuer § 7 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

„§ 7 Zusammenarbeit mit der zuständigen Geschäftsbereichsleitung 

(1) Die Betriebsleitung bereitet die Beschlüsse des Betriebsausschusses und des Ra-

tes im Einvernehmen mit der/dem zuständigen Geschäftsbereichsleiter/in vor.

(2) Die Betriebsleitung hat die/den Geschäftsbereichsleiter/in über alle wichtigen An-

gelegenheiten des ESW rechtzeitig und regelmäßig zu unterrichten und ihr/ihm

auf Verlangen Auskünfte zu erteilen. Darüber hinaus kann der ESW in das Be-

richtswesen und das Controlling der Stadt Wuppertal eingebunden werden.

(3) Die/Der Geschäftsbereichsleiter/in achtet darauf, dass die Tätigkeit der Betriebs-

leitung im Einklang mit den sonstigen Zielen der Stadt Wuppertal steht und dass

die Belange des ESW und anderen Teilen der Stadtverwaltung gegeneinander

abgewogen werden.

(4) Die/Der Geschäftsbereichsleiter/in kann der Betriebsleitung im Interesse der Ein-

heitlichkeit Weisungen erteilen, soweit dies nicht die Wirtschaftsführung des Ei-

genbetriebs betrifft. Zur Sicherung der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung

nimmt die Betriebsleitung an den regelmäßigen Besprechungen des Geschäftsbe-

reichs teil.“

13. Der bisherige § 7 wird unverändert zu § 8.

14. Der bisherige § 8 wird unverändert zu § 9 und in Abs. 4 wird das Wort „Berieb“ geän-

dert in „Betrieb“. In Abs. 6 wird das Wort „ist“ durch das Wort „beträgt“ ersetzt.

15. Der bisherige § 9 wird zu § 10 und wie folgt neu gefasst:

„Der Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal ist verpflichtet, bei der Vergabe exter-

ner Aufträge die öffentlichen Vergabegrundsätze im Sinne von § 26 KomHVO zu be-

achten.“

16. Der bisherige § 10 wird unverändert zu § 11.

17. Der bisherige § 11 wird zu § 12 und in Abs. 2 wird das Wort „auszustellen“ durch das

Wort „aufzustellen“ ersetzt sowie die Wörter „Umwelt, Grünflächen und Bauen“ durch

„Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten“ ersetzt. In Abs. 5 Satz 1 wird nach dem

Komma nach dem Wort Vermögensplanes ein „die“ ergänzt.
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18. Die bisherigen §§ 12-14 werden unverändert zu §§ 13-15. 

 

19. Es wird ein neuer § 16 mit folgendem Wortlaut eingefügt:   

„§ 16 Gleichstellung 

Der Eigenbetrieb beachtet die landesgesetzlichen und kommunalen Vorschriften zur 

Frauenförderung (Landesgleichstellungsgesetz NRW einschl. Frauenförderplan, 

LGG NRW) in der jeweils gültigen Fassung.“ 

20. Der bisherige § 15 wird zu § 17. Satz 2 wird durch „Zugleich tritt Betriebssatzung 

ESW vom 16.05.2005, in der Fassung der 3. Änderungssatzung vom 16.12.2020, 

außer Kraft“ ersetzt. 

 

II. 

Die vorstehende Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

_________________________ 

Ich bestätige, dass 

- die Satzung ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der beiliegenden Satzungsausfertigung mit dem Ratsbeschluss überein-

stimmt. 

_________________________ 

Die vorstehende Satzung, die der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 21.06.2021 beschlossen 

hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

_________________________ 
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Hinweis: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende 

Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, 

es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren

wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Wuppertal vorher gerügt und

dabei die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Wuppertal, den 08.07.2021 

gez. 

Uwe Schneidewind 

Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung 

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 

Sitzung des Kreiswahlausschusses zur Zulassung der Wahlvorschläge für den 
Wahlkreis 102 Wuppertal I  

Am 30. Juli 2021 um 15.00 Uhr, findet im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 
42275 Wuppertal, im Ratssaal, die erste Sitzung des Kreiswahlausschusses für den Wahlkreis 
102 Wuppertal I statt.  

Tagesordnung: 
1. Verpflichtung der Beisitzerinnen und Beisitzer des Kreiswahlausschusses
2. Entscheidung über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge für den Wahlkreis 102

Wuppertal I

Die Sitzung ist öffentlich. 

Wuppertal, den 7. Juli 2021 

Der Kreiswahlleiter 
gez.  
Dr. Slawig 
Stadtdirektor 
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Bekanntmachung 

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 

Sitzung des Kreiswahlausschusses zur Zulassung der Wahlvorschläge für den 
Wahlkreis 103 Solingen-Remscheid-Wuppertal II  

Gemäß § 5 Absatz 3 Bundeswahlordnung gebe ich bekannt, dass am Freitag, dem 30. Juli 
2021 um 15.00 Uhr, im Rathaus Remscheid, Theodor-Heuss-Platz 1, 42853 Remscheid, im 
Großen Sitzungssaal, die Sitzung des Kreiswahlausschusses für den Wahlkreis 103 
Solingen-Remscheid-Wuppertal II stattfindet.  

Tagesordnung: 

1. Verpflichtung der Beisitzerinnen und Beisitzer des Kreiswahlausschusses
2. Bestellung des Schriftführers und seiner Stellvertretung
3. Entscheidung über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge für den Wahlkreis 103

Solingen-Remscheid-Wuppertal II

Es wird darauf hingewiesen, dass der Wahlausschuss ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Beisitzerinnen und Beisitzer beschlussfähig ist. 

Zu der Sitzung hat jede Person Zutritt. 

Remscheid, den 28. Juni 2021 

Die Kreiswahlleiterin 
gez. Reul-Nocke 
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c-y
Wirtschaftsförderung
WupjH>rl;<il

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2020
und Lagebericht und Anhang für das

Geschäftsjahr 2020

der

Wirtschaftsförderung Wuppertal AÖR

Der Verwaltungsrat der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR hat am 12.05.2021 den
folgenden Beschluss gefasst und gleichzeitig die Empfehlung gegenüber dem Rat der
Stadt Wuppertal ausgesprochen diesem zuzustimmen:

1. Der vorgelegte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 der Wirtschafts-
förderung Wuppertal AöR, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,
Anhang sowie Lagebericht, wird festgestellt.

2. Der Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2020 entlastet.

3. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 wird die Buth & Hermanns
Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesell-
Schaft in Wuppertal bestellt.

Der Rat der Stadt Wuppertal hat am 17.06.2021 dieser Empfehlung zugestimmt.

Jahresabschluss und Lagebericht zum 31 . 12.2020 können in der Zeit vom 02.08.2021
bis zum 13.08.2021 im Gebäude der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, Lise-Meitner-
Str. 13, 42119 Wuppertal, eingesehen werden.

Wuppertal, 07.07.2021

//^
Dr. RQt^Vol

investorenfreundlich6
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Wirtschaftsförderuna Wuppertal AöR, WupRertaI

Gewinn- und Verlustfechnuna

für die Zeit vom l. Januar 2020 bis zum 31, Dezember 2020

l.

2.

3.

4.

5.

Umsatzerlöse

Sonstige betriebliche Erträge

Materiaiaufwand

Aufwendungen für bezogene
Leistungen

Rohergebnis

Personaiaufwand

a) Löhne und Gehälter

2020
EUR

-225.361,54

"1.379.989/17

378.

1.992.

2.145,

487,

797,

923,

87

65

98

2019
EUR

579.014/89

2.013.561,55

-525.856.50

2.066,719,94

-1,273.539/96

b) Soziale Abgaben und
Aufwendungen für
Altersversorgung und für
Unterstützung "336.635,51 -314.551,87

davon für Altersversorgung:
EUR 56.144,70 (Vorjahr:
EUR 50.895,70)

6. Abschreibungen

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

8. AbschreEbungen auf Finanzanfagen
und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens

9. Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag

10. Ergebnis nach Steuern

11. Sonstige Steuern

12.3ahresüberschuss

-.1.716.624/68

-21.671,43

-378.012,16

"29.285,7l

0,00

330/00

-330,00

0,00

-1.588.091,83

"16.724,84

-423.650/70

-37,428,57

-370.00

454,00

_-:454,OQ

0.00
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Seite i

ANHANG
zum 31. Dezember 2020

der
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Wuppertal

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR ist eine Anstalt öffentlichen Rechts und hat ihren Sitz in Wupper"
tal.

B. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist gemäß den Festlegungen der Satzung in Verbindung mit der Kommunalunter-
nehmensverordnung (KUV) nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitaige"
sellschaften aufgestellt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem GesamtRostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufge-
stellt.

Geschäftsjahr ist das Katenderjahr.

Die Bilanziemng und Bewertung erfolgte unter der Annahme der Fortführung der Unlernehmenstätigkeit,
weil der Gesellschafter/Zuschussgeber trotz hoher Belastungen durch die Corona-Pandemie auskunftsge-
maß weiterhin bereit und in der Lage ist, den erforderlichen Betriebskostenzuschuss zu leisten.

C. Bitanzierungs" und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird mit Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bzw. zum
niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Geringwertige Anlagengegenstände mit Anschaffungskosten bis 800,00 EUR werden im Zugangsjahr voll
abgeschrieben.

Die Anstalt wendet aufAntagenzugänge die lineare Abschreibungsmethode an.

Forderungen und sonstige Vemiögensgegenstgnde werden mit dem Nominaiwert bzw. niedrigeren be!-
zulegenden Wert bilanziert. Es werden alle erkennbaren Einzelrisiken berücksichtigt.

Flüssige Mittel sind zu Nennwerten bilanzsert.

Als aktive Rechnungsabgcenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschluss-Stichtag angesetzt,
soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Bei der Bemessung der sonstigen Rü erstell un gen wird allen erkennbaren Risiken und Ungewissen Ver"
pflichtungen Rechnung getragen.

Für die sonstigen Rücksteiiungen wurde der voraussichtliche Erfültungsbetrag als Bewertungsmaßstab be-
rücksichtigl

Zu erwartende Preis- und Kostensteigerungen werden in die Bewertung einbezogen.

Latente Steuern gemäß § 274 HGB werden nicht gebildet.
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Seite 2

Rückstellungen mit einer Rest!aufzeit von mehr als einem Jahr werden auf Basis iaufeeitkongruenler
Marktzinsen abgezjnst.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anfagevermögens im Geschäftsjaiir 2020 ist im Anlagenspiegel der Wirtschafts-
förderung Wuppertal AöR dargestellt, wetcher als erste Anlage dem Anhang beigefügt ist.

Auf die Finanzaniagen wurden außerplanmäßige Abschrejbungen in Höhe von 29.285,71 EUR vorge"
nommen.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen

Die AöR ist mit 50 % am Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH beteiligt. Das Eigenkapital der
Beteiligung zum 31. Dezember 2019 betrug 3.243 TEUR und der Jahresüberschuss 290 TEUR.

3. Eigenkapital

Das Stammkapital der AöR beträgt 50 TEUR.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen in Höhe von 121 TEUR Personalrückstellun-
gen (Tantieme, Reslurlaub, Gteitzeitguthaben und Umlage für Versorgungsaufwand), in Höhe von 33
TEUR Rückstellungen für Jahresabschtusserstellung und -prüfung, in Höhe von 65 TEUR AuhA/endun-
gen für zugesagte Projekte ohne Ausgleichsanspruch sowie in Höhe von 30 TEUR für ausstehende
Eingangsrechnungen und Abrechnungen. Die Bewertung erfolgte mit den zu erwartenden Erfüilungsbe-
trägen.

Für zukünftige Aufwendungen aus der Erfüllung gesetzlicher oder verträglicher Aufbewahrungspflichten
für Geschäftsunterlagen wurden entsprechende Rückstellungen in Höhe des jeweiligen Erfüllungsbe-
trags, d.h. unter Berücksichtigung der voraussichtlich inn Erfüliungszeitpunkt geltenden Kostenverhält-
nisse in Höhe von 15 TEUR gebildet. Bei der Ermittlung der Rückstellungen für Archivierungskosten
wurde eine durchschnittliche Restaufbewahrungsdauer von fünfeinhalb Jahren zugrunde gelegt.

5. Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeiten-
Spiegel, welcher als zweite Anlage dem Anhang beigefügt sst,

E, Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus dem Verbrauch des Sonderpostens für nicht rück"
zahlbare Zuschösse von 58 TEUR enthalten.
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Seite 3

F. Sonstige Angaben

1. KaftungsverhäHnisse, außerbilanzielle Geschäfte und
sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Stichtag betragen die sonstigen finanziellen Verptiichtungen:

31.12.2020 31.12.2019
-TEÜR ' TEUR

Verpflichtungen aus mehrjährigen Mietverträgen 55 55
Verpflichtungen aus mehrjährigen Leasingverträgen _33 _44

~88' 99"

Die Leasin g vertrage betreffen Leasing von Bürogeräten und sind zum Zweck der Vermeidung von !n-
vestitionen und entsprechenden Uquiditätsabflüssen abgeschlossen worden.

2. Beschäftigte im Jahresdurchschnitt

Die du rchschni Etliche Arbeitnehmerzahl gemäß § 267 Abs. 5 HOB beträgt:

2020 2019 2018

AngestelHe/Auszubildende
Vollzeit
Teilzeit

Städtische Beamte
Volizeit

Am Ende des Berichtsjahres betrug die Zahl der Arbeitnehmer:

2020 2019 2018

Angestellte
Vollzeit
Teil zeit

Städtische Beamte
VoHzeiE

Auszubildende

16
5

-21-

1
~22

15
6

~2T

1

22

16
5

^T

1
~2?

15
5

20

1

1
22

14
8

22

1

1
~2A

15
5

20

1

1
~22~
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Seite 4

3. Vorstand

Dem Vorstand gehörte im Geschäftsjahr 2020 an:

Herr Dr. Roif-Dieter Volmerig Recklinghausen

Die Gesamtbezüge des Vorstands betragen für 2020:178 TEUR.

4. Verwaltungsratzum 31. Dezember 2020:

Herr Dr. Uwe Schneidewind
Vorsitzender

Herr Servet Köksal
Stellvertretender Vorsitzender

Herr Henrik Dahlmann

Herr Ludger Kineke

Herr Bernhard Sander

Herr Timo Schmidt

Herr Lukas Twardowski

5. Konzernzugehörigkeit

Oberbürgermeister

Kommunalbeamter

Fraklionsgeschäftsführer

Rechtsanwalt/Steuerberater

Angestellter

Student

Dipl. Sozlalwissenschaftler

Alleingeselischafterin mit 100 % Ist die Stadt Wuppertal, die diese Beteiligung in ihrem Konzernkreis zu
berücksichtigen hat.

6. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt 8 TEUR zuzüglich Umsatzsteuer. Darüber hinaus sind
keine anderen Bestätigungsleistungen oder sonstigen Leistungen erbracht worden.

Wuppertal, den 1. März 2021

(Vorstand)
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Seite l

Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

I. UNTERNEHMENSZWECK

Die Stadt Wuppertal hat die Wirtschaftsförderung Wuppertal als rechtsfähige Anstalt öffent-
lichen Rechts " im Folgenden kurz AOR oder WF genannt - gegründet und ihr die Aufgabe
der Wirtschaftsförderung in Wuppertal als hoheitliche Aufgabe übertragen. Die Wirtschafts-
förderung Wuppertal AöR verfolgt damit eine öffentliche Zwecksetzung.

Vordringliche Aufgabe ist die Sicherung und Steigerung der Attraktivität des Wirtschafts-
Standortes Wuppertal. Hierzu gehört im Rahmen der Innovationsförderung auch die Förde-
rung des Breitbandausbaus als wichtige Infrastrukturmaßnahme. Mit der Beratung von örtli-
chen und auswärtigen Unternehmen, der Unterstützung bei der Vermarktung von kommu-
nalen Grundstücken und Immobilien, der Erarbeitung von Standortentwicklungskonzepten
sowie dem Einsatz von Marketinginstmmenten erfüllt die AöR ihren Auftrag. Weitere Auf-
gaben sind die Begleitung von Existenzgründungen sowie die Ausbildungsplatzförderung.
Die Erfüllung dieser Aufgaben erfolgt sowohl im Rahmen der Grundfinanzierung als auch
durch öffentlich geförderte Projekte.

Die genannten Aufgaben können im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen auch für
andere Gemeinden wahrgenommen werden.

Die AöR kann Unternehmen gründen, erwerben oder sich an anderen Unternehmen betei-
ligen, wenn das der Zweckbestimmung dient. Darüber hinaus ist sie zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung der Zweckbestimmung notwendig oder
nützlich erscheinen.

II. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS

Das Jahr 2020 stand im Zeichen der Corona-Pandemie und war für die Wuppertaler Wirt-
schaft ein ausgesprochen schwieriges Jahr: Zwei Drittel der Betriebe erlitten Umsatzeinbu"
ßen. In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres lagen die Industrieumsätze um
knapp zehn Prozent unter dem Vorjahresniveau. Besonders stark betroffen waren die Au-
tomobilzulieferer, die Chemieindustrie sowie die Metallerzeuger und -bearbeiter. Dank des
Kurzarbeitergelds konnten viele Unternehmen ihre Personalkosten reduzieren. Bei vielen
Unternehmen verschlechterte sich aber im letzten Jahr die Ertragslage. Einige von ihnen
sind in die Verlustzone gerutscht.

Im Herbst 2020 war jedes zweite an der Umfrage der IHK zur Geschäftsentwicklung teil-
nehmende Unternehmen unzufrieden, nur jedes zehnte sprach von einer guten Geschäfts-
läge. Viele Unternehmen haben das Vorkrisenniveau bisher nicht wieder erreichen können.
Bei fast jedem zweiten Betrieb war die Kapazitätsauslastung niedriger als normal. Investiti-
onen zur Erweiterung der Produktionsanlagen waren daher im laufenden Jahr eher unter-
durchschnittlich. Die Investitionsneigung der Industriebetriebe nimmt zum Jahreswechsel
2020/21 jedoch wieder zu. Ersatzbeschaffungen, Produktinnovationen und Rationalisie-
rungsmaßnahmen sind die vorherrschenden Investitionsmotive.
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Im Gegensatz zu Remscheid und Solingen überwiegen in Wuppertal noch die negativen
Einschätzungen zur aktuellen Geschäftslage. Der Ausblick auf 2021 fällt hier verhaltener
aus als in den beiden Nachbarstädten.

Für die kommenden Monate prognostiziert die Industrie per Saldo moderate Umsatzzu-
wachse im In- und Auslandsgeschäft. Sie rechnet auch mit einer etwas besseren Ertragsla-
ge. Steigende Energie- und Rohstoffpreise könnten diese Hoffnung jedoch zunichtema-
chen. Von der Industrie werden im laufenden Jahr voraussichtlich keine positiven Impuise
auf den Arbeits- und Ausbildungsmarkt ausgehen. Es ist aber zu erwarten, dass die Kurz-
arbeit weiter zurückgeführt wird.

Positive Nachrichten gibt es aus dem Großhandel. Das Geschäftsklima hat sich gegenüber
der vorherigen IHK-Umfrage signifikant verbessert. Im Herbst 2020 bewerteten 44 % der
Großhandler ihre Geschäftslage als befriedigend. Die übrigen Unternehmen beurteilen sie
zu gleichen Teilen als gut beziehungsweise schlecht. Die produRtionsnahen Händler spü-
ren, dass die Nachfrage aus der Industrie anzieht. Sie schauen vorsichtig optimistisch in die
Zukunft. Eine relative Mehrheit erwartet für das laufende Jahr Umsatauwächse. Eine Ver-
besserung der Ertragslage ist jedoch nicht in Sicht. Die weitere Entwicklung der Pandemie
und ihre Auswirkungen auf die Nachfrage im In" und Ausland stellen auch für diese Bran-
ehe das größte Risiko dar. Im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen scheint der Groß-
handel besser durch die Krise zu kommen. 62 % erklären, dass sie keine negativen Aus-
Wirkungen auf die Finanzen ihres Unternehmens feststellen können.

Betrug in Wuppertal die Arbeitslosigkeit im Dezember 2019 noch 8,0 %, so stieg sie zum
Dezember 2020 deutlich auf 10,3 %.

Die Einwohnerzahl blieb 2020 annähernd auf dem Vorjahresniveau. Ende 2019 !ag der
Wert bei 362.463 Einwohner/innen (Stand: 31.12.2019) gegenüber 362.350 Einwohnern
Ende des Jahres 2020.

Auch zum Jahresbeginn 2021 bereitet der Corona-Effekt mit nach wie vor Ungewissen
Lockdown-Entwicklungen den Unternehmen in Wuppertal große Sorgen. So sind wesentii-
ehe Prasenzveranstaltungen und Messe-Formate mit Beteiligung und Ausführung durch
Wuppertaier Unternehmen bereits abgesagt oder in den Herbst 2021 verschoben worden.

Im Folgenden werden für das Geschäftsjahr 2020 die Ergebnisse der Wirtschaftsfördemng
Wuppertal AöR in den wesentlichen Geschäftsfeldern dargestellt.

1. Flächenvermarktung

Die Flächenvermarktung ist durch unterschiedliche Aufgabenbereiche geprägt: (1) Die
Vermarktung der nur noch sehr begrenzt verfügbaren kommunalen Grundstücke. (2) Die
Kooperation mit privatwirtschaftlichen Projektentwicklern und Immobilienpartnern. Dieses
umfasst sowohl die Veräußemng von unbebauten Grundstücken als auch von Gewerbe-
und industrieprojekten im Bestand. Die Flächenvermarktung wird seitens der Wirtschafts"
förderung zunehmend im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem privaten immobiliennetz-
werk Wuppertal und den privaten Gewerbepark-Betreibern bearbeitet, um den Mangel an
städtischen Gewerbeflächen zu kompensieren. Hierbei sind besonders die GI-Flächen zu
erwähnen, die die Stadt Wuppertal aus eigenem Bestand seit Längerem nicht mehr anbie-
ten kann.
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1.1 .„„Gewerbe- und Industrieflachen sowie Immobilienobiekte
Im Jahr 2020 gab es in der Summe 12 Kauffälle im Sinne einer gewerblichen Nutzung. Das
entspricht dem Niveau des Vorjahres, in dem 11 Verträge auf voll erschlossene, baureife
Grundstücke entfielen, die einer „klassischen" gewerblichen oder industriellen Nutzung im
sekundären Sektor zugeführt wurden.
Die Preisspanne lag 2020 zwischen 30,- € und 140,~ €/qm. Der Mittelwert blieb dabei mit
75,- €/qm unter dem Vorjahreswert, der bei 80," €/qm lag.

Dabei können GI-Fiächen, (Stand 1. Quartal 2021) die seitens der Stadt Wuppertal nicht
mehr zur Verfügung stehen, aufgrund der erhöhten Nachfrage deutlich höhere Preise erzie-
len. Aktuelle Beispiele sind die laufenden Verkaufs-Gespräche zur ehemaligen METRO-
Fläche an der Dieseistraße, die 2020 privat aufbereitet wurde sowie die ebenfalls privat in
Wert gesetzte Gl-Fläche der ehemaligen Fa. Seiler Papier/Deutsche Papier, !n der Fleute.
Auf dem ehemaligen METRO-Gelände werden Spitzenwerte von 140,-€/qm 2021 erreicht
werden.

An der Umsetzung wesentlicher Projekte war die Wirtschaftsförderung begleitend beteiligt.
Insbesondere die administrative Unterstützung bei Bauantragsfragen und die enge Ab-
Stimmung mit den städtischen Partnern stellt hierbei eine wesentliche Serviceleistung für
die Unternehmen dar.

in der Fieute werden Z.B. durch die Fa. Conmetall Meister Gespräche zur Erweiterung der
bereits vorhandenen Ven/vaitung um eine Zentrallogistik und damit die Verlegung der Fir-
menzentrale nach Wuppertal geführt.

Der Flächenumsatz bei unbebauten Gewerbegrundstücken ist im Vergleich zum Vorjahr
gestiegen, während die Anzahl mit 15 Verkäufen exakt den Vorjahreswert erreichte. Dieses
führte zu einer Erhöhung um 50 %. Wurden 2019 noch 7 ha baureifer Gewerbefiächen ver-
äußert, so lag die Zahl 2020 bei 10,5 ha. Die Veränderung des Geldumsatzes bei den ge-
werblichen Verkäufen im Vergleich zum Vorjahr stieg sogar um 76 % und lag bei 12,3 Milli-
onen € In 2020 (Vorjahr 7,0 Mio. €).

Der allgemeine Verkauf von privaten Gewerbeimmobilien, deren zukünftige Nutzung und
Arbeitsplatzdichte nur bedingt durch die Stadt beeinflussbar ist, hebt die Wichtigkeit der
zukünftigen und weiterhin aktiven Gewerbeflächenentwick!ung durch die Stadt hervor. Da
das Potentia! an verfügbaren Flächen auf einen Restbestand gewerblicher Flächen ge-
schrumpft ist, ist dringender Handlungsbedarf bei der Neuentwicklung gegeben.

1.2. Gewerbe- /Handelsflächen - „Tertiäre Nutzung"

Grundstücke: Im Jahr 2020 gab es drei Kaufverträge (Vorjahr vier) für Flächen mit tertiärer
Nutzung, bei denen es sich um voll erschlossene, baureife Grundstücke handelte, die einer
überwiegend „höherwertigen gewerblichen" Nutzung zugeführt wurden. Typisch sind
Grundstücke mit nahezu ausschließlicher Büro- oder Handelsnutzung. Grundstücke für den
großfiächigen Einzelhandel gehören ebenfalls dazu. Dabei schwanken die Preise extrem
zwischen dem 2-fachen und 6-fachen Wert von durchschnittlichen Gewerbefiächen.

Büro-, Verwaltungs- und Geschäftshäuser: Im Jahr 2020 gab es insgesamt 45 Verkaufsfälle
(Vorjahr 56), wobei der Umsatz von 128 Millionen € im Jahr 2019 auf 75 Millionen € im Jahr
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2020 signifikant sank. Die Analyse der Kauffäile zeigt eine deutliche Veränderung des Er-
tragsfaktors bei Büro-, Verwaltungs- und Geschäftshäusern. Die tatsächliche Spanne lag im
Jahr 2019 bei 7,0 bis 19.0. im hier dargestellten Jahr 2020 erhöhte sich die Untergrenze
deutlich, gleichzeitig erhöhte sich Ertragsfaktor-Höchstwert leicht. Die festgestellte Spanne
lag bei 10,5 bis 19,2.

Seit Februar 2020 sind die Corona-Pandemie und die Bekämpfungsstrategie das beherr-
sehende Thema für viele Dienstleistungsbranchen - insbesondere für jene mit direktem
Kundenkontakt. Die kontaktreduzierenden Maßnahmen, die Hygienemaßnahmen und ins-
besondere die (Teil-) Lockdowns haben u.a. große Teile des stationären Einzelhandels, die
Gastronomie, die Hotelierie, personenbezogene Dienstieister, Kultur- und Eventbranche
stark getroffen. Massive Umsatzeinbußen und steigende Insoivenzgefahren waren die Foi-
ge. In vielen Sortimentsbereichen des stationären Einzelhandels wurde der Strukturwande!
durch die Folgen der Corona-Pandemie beschleunigt.

Durch ein Maßnahmenbündel hat die Wirtschaftsförderung Wuppertal zusammen mit Part-
nern versucht, den stationären Einzelhandel bei der Digitaiisierung seiner Geschäftsmodel-
le zu unterstützen:

® Bündelung aller relevanten Informationen zur Corona-Pandemie auf der Website der
Wirtschaftsförderung Wuppertal

® Kostenlose Teilnahme an der lokalen Einzelhandelsplattform Online City Wuppertal
für neue Händler und andere Dienstleister während der Lockdowns

® Massive Ausweitung des Stadtgutscheinsystems über die Online City Wuppertal
® Angebot von Web-Seminaren im Themenfeid Digitalisierung und Handel
® Begleitung von Einzelhändler im Rahmen des Förderprojekts Digitalen und stationä-

ren Einzelhandel zusammendenken des Landeswirtschaftsministerium NRW
® Kommunikation mit den Digital Coaches des Handeisverband Rheinland

Aufgrund der durch die Corona-Pandemie verursachten schwierigen ökonomischen und
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen konnten im Jahresverlauf 2020 keine signifikanten
Ansiedlungen im stationären Einzelhandel verzeichnet werden. Mehrere Vorhaben zur
Stärkung des Nahversorgungsangebots (u.a. neues Nahversorgungszentrum Uellendahler
Straße) befinden sich in der Planungsphase und werden durch die Wirtschaftsförderung
Wuppertal begleitet.

Mehrere Anfragen im Bereich der Systemgastronomie, die Grundstücke mit sehr guter
Sichtbarkeit und hoher PKW-Frequenz suchen, um konzeptbezogene immobilien zu errich"
ten, konnten aufgrund der fehlenden Fiächenverfügbarkeit nicht bedient werden.

Selbiges gilt für Anfragen aus dem Einzelhandel im Bereich großflächiger nicht zentrenrele-
vanter Sortimente (wie Z.B. Fahrradhändler oder auch Möbel). Diese Unternehmen sind an
Standorten in Fachmarktzentren interessiert.

1.3. Wohnbauflächen
Der Trend der vergangenen Jahre setzte sich trotz der Corona-Pandemie auch im Jahr
2020 weiter fort. So war der Markt derWohnimmobiiien von großer Nachfrage nach Wohn-
baugrundstücken geprägt. Davon profitierten alle Segmente des Wohnens. Um neue
Wohnbaufiächen zu identifizieren, hat sich die Wirtschaftsförderung in den Arbeitsgruppen
zu dem Innenentwicklungskonzept und zur Außenentwicklung engagiert. Die Ergebnisse
beider extern erstellten Gutachten wurden im Jahr 2020 von dem Rat verabschiedet.
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Nach der Fertigstellung der beiden Gutachten zur Flächensuche im Innenbereich und Au-
ßenbereich beteiligte sich die Wirtschaftsfördemng auch aktiv in der Umsetzungsphase.
Dabei spielte auch die Mitgliedschaft in der Aktionsgruppe zur Flächenaktivierung (AGFA)
eine wichtige Rolle.

Operativ wird die Wirtschaftsfördemng zusammen mit dem Ressort für Stadtentwicklung
und Städtebau als Modellprojekt und exemplarisch an der identifiziemng von Wohnbauffä-
chenpotenziaien (unbebaute Grundstücke, Baulücken, Aufstockungspotenziale, Verdich-
tungspotenziale etc.) im Bereich der Innenentwicklung arbeiten. Hierfür wurde der Stadtteil
Ronsdorf ausgewählt. Aufgrund der Pandemie war in 2020 noch keine Präsentation und
Abstimmung in den Gremien der Verwaltung und Politik möglich. Dies soll in 2021 erfolgen,
um das Projekt in die Umsetzung zu führen. Dabei sollen die Eigentümer von Potenziaiflä-
chen angeschrieben und zu einer möglichen Entwicklungsbereitschaft befragt werden.

Die Wirtschaftsförderung war ebenfalls bei der Erstellung des Strategiepapiers „Bündnis für
Wohne'n in Wuppertal" beteiligt. Das federführend von dem WBL (Wohnungsbauunterneh-
men Bergisches Land) initiierte Papier wird in 2021 in die Umsetzungsphase gehen. Ziei ist
es Probleme des Wohnens anzugehen und den Wohnstandort Wuppertal mit seinen Quali-
täten nach innen und außen besser zu positionieren.

Das sich in Entwicklung befindliche Wohngebiet Heubruch wird auch für den Stadtteil Bar-
men positive Effekte mit sich bringen.

Das von der Wirtschaftsförderung begleitete Projekt an der Spitzenstraße entwickelt sich
weiter. Für das von der Firma Troxier erworbene Grundstück wird in Kürze die Baugeneh-
migung erwartet. Auf dem größeren Areal im Bereich der Spitzenstraße 30 ist mittlerweile
der Rückbau der alten maroden Industriegebäude abgeschlossen. Hier sollen im Anschluss
Mehrfamiiienhäuser, Reihenhäuser und Doppelhäuser entstehen.

Nach den Wohngebietsentwicklungen „Am Krüppershaus" und „Lortzingstraße" wurde von
der Grundstückswirtschaft der Stadt das ehemalige Schulgrundstück an der Höithauser
Straße ausgeschrieben. Auf dem ca. 4.000 qm großen Grundstück wurden sechs Parzellen
für freistehende Einfamilienhäuser erfolgreich verkauft. Die Wirtschaftsförderung übernahm
bei der Erschließungsmaßnahme den Part der technischen Projektleitung und kümmerte
sich um die Fachingenieure, koordinierte die Planung der Erschließung und übernahm die
Oberbauleitung. Die Erschließung erfolgte Anfang 2020. im Jahr 2021 soll mit dem Bau der
Einfamilienhäuser begonnen werden. Der Endausbau der Straße erfolgt nach der Fertig-
Stellung der Einfamilienhäuser (voraussichtlich 2022).

Für das weitere große städtische Wohnungsbaugmndstück „Löhrerlen" ist eine Bebau-
ungsplanänderung erforderlich geworden. Leider erfolgte in 2020 noch kein Offenlegungs-
beschluss durch den Rat. Dieser soll Anfang 2021 erfolgen. Mit einem Satzungsbescihluss
wird Mitte 2021 gerechnet. Dieser wäre Voraussetzung, um die Potenzialfläche erfolgreich
an einen Projektentwickler vermarkten zu können. Die Wirtschaftsförderung wartet dringend
darauf, den Eigentümer der Fläche, die städtische Grundstückswirtschaft, bei der Vermark-
tung unterstützen zu können. Das Angebot wird dringend benötigt, um den Fortzug von
Familien zu bremsen.

Bei dem Rückbau einer der „prominentesten" Schrottimmobiiien des Stadtgebietes, der Gil-
denstraße 9, wirkte die Wirtschaftsförderung mit. Nach dem Rückbau kümmerte sich die
Wirtschaftsförderung um die Suche nach einem Investor und einer neuen Nutzung. Da die
Nachbarn ebenfalls verkaufsbereit sind, ergibt sich eine Potenzialfläche von insgesamt ca.
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7.000 qm. Auf dem mittleren Grundstück wurde 2020 mit dem Bau einer Kindertagesstätte
begonnen, die 2021 fertiggesteiit sein wird.

im Osten der Stadt wurde durch die Deutsche Reihenhaus AG in der Kohienstraße mit dem
Bau von 16 Reihenhausern des Typs Famliiengiück begonnen. Die Vermarktung erfolgte
innerhalb von drei Wochen vollständig, was die große Nachfrage nach Angeboten für Fami-
lien bestätigt. Mit dem Angebot konnte die zu verzeichnende Abwanderung von Familien in
östlich der Stadt angrenzende Kreise gebremst werden. Die Wirtschaftsförderung begleitete
das Projekt nach der Akquise in Form von Beratungsangeboten und Kontaktherstelfungen
in die Verwaltung.

2. Standort- und tmmobilienmarketing

Auf etablierte Standortmarketing-Aktivitäten, wie Z.B. die Immobillentour Wuppertal INSIDE
mit ca. 180 Teilnehmern oder den Wuppertaier Wirtschaftspreis musste Corona-bedingt
gänzlich verzichtet werden.

Die 2020 bereits zum sechsten Mal stattfindende, regionale Immobilienmesse polis Con-
vention unternahm den mutigen Schritt der virtuellen Messe, an der sich auch die Wirt"
schaftsförderung Wuppertal in Zusammenarbeit mit den Kollegen aus Remscheid und So-
iingen beteiiigte. Die Resonanz war nicht mit der der bisherigen Präsenz-Messen zu ver-
gleichen, Jedoch war die Wuppertaler Agentur Busmann als Veranstalter der polis Conven-
tion 2020 der etablierten und deutlich größeren immobilienmesse EXPO REAL in München
technisch deutlich voraus.

Die EXPO REAL, an der die Stadt Wuppertal seit 1998 als Aussteller teihimmt, fiel 2020
aufgrund der Pandemie aus. Das zuerst als „Expo Real Hybrid Summit 2020" angekündigte
Format wurde nur eine Woche vor dem Event endgültig abgesagt. Auch das virtuelle Pro-
gramm der Expo Real hatte zu wenig Anmeldungen erhalten und entfiel entsprechend in
Ganze.

3. Gewerbeflächenentwicklung

Die mitte!- und langfristige Bereitstellung quantitativ ausreichender und qualitativ hochwer-
tiger Gewerbeflächen nimmt als zentrales Thema der Wirtschaftsfördemng in Wuppertal an
Dringlichkeit zu. Anfragen zu Gewerbeflächen ab 20.000 m2 oder gar die Nachfrage nach
industriegebieten (Gi-Flächen) konnten, wie schon im Vorjahr, ohne die Zusammenarbeit
mit privaten Eigentümern nicht mehr bedient werden.

Das Handlungsprogramm Gewerbeflächen ist nach wie vor ein wichtiges Instrument. Die-
ses Konzept bleibt die Basis für die Neuaufstellung des Regionalplanes. Es unterstützt so-
mit die planerische Sicherung notwendiger Entwicklungspotentiale.

Ein wesentlicher Aspekt der Standortsicherung und -Stärkung ist die Sicherstellung einer
optimalen Infrastruktur für Unternehmen. In diesem Zusammenhang arbeitete die Wirt-
schaftsförderung mit einem eigens dafür eingestellten Mitarbeiter an der Verbesserung der
Breitbandversorgung. Hierfür wurde ein Breitbandmasterplan für das Stadtgebiet entwickelt,
um die unterversorgten Bereiche zu identifizieren und unter Ausnutzung von Fördermög'
iichkeiten zu optimieren.
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4. Förderprogramme und Förderberatung

Die Wirtschaftsfördemng berät und begleitet Unternehmen und Institutionen bei der Bean-
tragung und Abwicklung verschiedener Förderprogramme. Die Schwerpunkte liegen hierbei
auf vier Förderrichtlinien (1) Investitionszuschüsse im Rahmen des „Regionales Wirt-
schaftsförderungsprogrammes NRW", (2) das Förderprogramm des Landes „Potentialbera-
tung", sowie (3) das Förderprogramm des Bundesarbeitsministeriums „unternehmens-
WertMensch/ unternehmensWertMensch PLUS".

Zu (1): Seit Juli 2014 gehört Wuppertal zur Fördergebietskulisse der Gemeinschaftsaufga-
be „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur". In Nordrhein-Westfalen wird sie über
die Richtlinie „Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm" umgesetzt. Gefördert werden
gewerbliche investitionsvorhaben, die zur Arbeitsplatzschaffung beitragen. !m Fokus stehen
kleine und mittelständische Unternehmen. In enger Abstimmung mit der NRW.BANK hat
die Wirtschaftsförderung in 2020 insgesamt 19 Vorhaben auf Förderfähigkeit geprüft.
Corona-bedingt wurden vielen Anträge zurückgestelit, da die wirtschaftliche Entwicklung
und damit die zu garantierende Erhöhung der Beschäftigtenzahi nur schwer zu prognosti"
zieren war. Drei Unternehmen, die von der Wirtschaftsförderung im Zuge der Antragstet-
lung intensiv betreut wurden, haben in 2020 Förderanträge bei der NRW-Bank eingereicht
Die aktuelle Fördergebietskulisse wird bis Ende 2022 verlängert.

Zu (2): Die Potentialberatung soll Unternehmen helfen, die Wettbewerbsfähigkeit und Be-
schaftigung zukunftsorientiert zu sichern bzw. auszubauen. Externe Berater*innen ermitteln
unter Beteiligung der Mitarbeiter*innen die Potentiale des Unternehmens und begleiten die
Umsetzung der notwendigen Veränderungsschritte. Beratungsthemen dieses Förderin-
strumentes können u. a. Arbeitsorganisation, Digitalisierung, Kompetenzentwick-
lung/Quaiifizierungsberatung, Demograf ischer Wandel oder Gesundheit sein. Die Förder-
höhe beträgt 50 % der Beratungskosten, maximal 500 € pro Beratungstag für 1 bis 10 Be-
ratungstage. Die Wirtschaftsförderung ist offizielle Erstberatungsstelle für dieses Pro-
gramm. Aufgrund der Corona-Pandemie ging die Nachfrage in 2020 extrem zurück. So
wurden nur zwei Anträge auf eine Bewilligung dieser Fördermittel gestellt. Da dieses För-
derinstrument auch von Unternehmen in Anspruch genommen werden kann, die z. B. durch
Corona in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, könnte die Nachfrage in 2021 wie-
der steigen.

Zu (3): Seit April 2020 ist die Wirtschaftsförderung Erstberatungsstelle für die Förderpro-
gramme „unternehmensWertMensch" und „unternehmensWert:Mensch PLUS" und in die-
sem Kontext auch Ansprechpartner für kleine und mittlere Unternehmen aus Soiingen und
Remscheid. Die Förderprogramme werden seitens des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales (BMAS) für Unternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern (uW:M PLUS bis 249
Mitarbeitern) zur Verfügung gestellt. Bei einer Förderquote von 80 % können max. 10 bzw.
12 Beratungstage gewährt werden. Der maximal mögliche Tagessatz des autorisierten Be-
raters beträgt 1.000 €. In 2020 wurden 9 Beratungsschecks mit einer Gesamtförderung von
75.888 € ausgestellt. Auch hier hat sich die Corona-bedingte Krise auf die Beratungszahlen
niedergeschlagen.
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5. China-Competence-Center C3

Das China-Competence-Center (C3) unterstützt und begleitet chinesische Unterneh-
mensansiedlungen und -gründungen in Wuppertal. Das C3 betreibt intensive Netzwerkpfle-
ge und unterstützt den direkten untemehmerischen Austausch, Z.B. durch Plattformen wie
die Chinesisch-Deutsche Industriestädteallianz (ISA) oder die Kooperation mit der investiti-
onsförderungsgeseilschaft des chinesischen Handeisministeriums in Deutschland (CIIPA
Germany). Zu den Aufgaben des C3 zählen außerdem das Tourismusmarketing und die
Pflege von Städtefreundschaften in China.

Maskendiplomatie in.Corona-Zeiten:
Der Stadt Wuppertal wurden nach Ausbruch der Pandemie Ende Februar 2020 durch ver-
schiedene institutionelie Partner in China insgesamt 70.000 Atemmasken zur Verfügung
gestellt. Das C3 hat die Transportlogistik koordiniert und die Atemmasken nach Rückspra-
ehe mit dem Krisenstab an das Soziaidezernat, öffentliche Einrichtungen wie das Jobcen-
ter, die Wuppertaler Tafeln sowie Einzeihändler und Gastronomiebetriebe weitergegeben.
Im Rahmen der Städtefreundschaft mit Dongguan wurden Wuppertal 50.000 Atemmasken
zur Verfügung gestellt. Die Stadt Xinxiang und die Stadt Foshan haben jeweils 10.000
Atemmasken geliefert.

WasserproiekfDonciguan:
Nach den mehrstufigen Austauschprozessen im Rahmen der Städtefreundschaft in den
Jahren 2018 und 2019 war der Abschluss eines Kooperationsabkommens in der Wasser-
Wirtschaft für Mai 2020 geplant. Das Projekt hat sich aufgrund der Pandemie verzögert. Im
Herbst 2020 wurden die Verhandlungen wieder aufgenommen und die beteiligten Institutio-
nen (Wirtschaftsförderung Wuppertal, WSW Energie & Wasser AG, Umweltbehörde Dong-
guan) haben sich auf ein Austauschprojekt in Form einer Serie von Online-Workshops ge-
einigt. Die Umweltbehörde in Dongguan hat für einen Pianungszeitraum von einem Jahr
zunächst ein Budget in Höhe von 110.000 € bereitgestellt. Gegenwärtig wird diese Projekt-
Organisation aus verwaltungsrechtlicher und steuerrechtiicher Sicht geprüft.

Standort- und Tourismusmarketing:
Die Covid19-Pandemie hat die Tourismusbranche weltweit schwer getroffen und auch in
Wuppertal sind die chinesischen Besucherzahlen komplett eingebrochen. Die im Vorfeld
des „Engelsjahres 2020" (Start. 07.02.20) angestrebte Steigerung der Besucherzahlen ließ
sich nicht realisieren.
Die Social-Media-Kampagne auf den Kanälen des Medienpartners Deutsche Zentrale für
Tourismus (DZT) in Peking wurde planmäßig umgesetzt und die 24 Veröffentlichungen er-
reichten im Schnitt jeweils 31.000 Ansichten. Zusätzlich wurden zwei Livestreams in Ko-
Operation mit der DZT durchgeführt. Diese virtuellen Stadtrundgänge verfolgten knapp
7.000 Zuschauer live. Die Begleitberichterstattung auf chinesischen Plattformen generierte
über 900.000 Ansichten.

Unternehmensbestand/Bestandspflec]e:
Im Jahr 2020 haben sich zwei Unternehmen chinesischer Investoren in Wuppertal angesie-
delt Die Realisierung dieser Ansiediungen konnte trotz den Einschränkungen der CO-
VID19~Pandemie vorgenommen werden. Allerdings gestalten sich die Aufnahme der Ge-
schäftstätigkeit sowie die Skalierung der Geschäftstätigkeit angesichts der gegenwärtigen
Rahmenbedingungen schwierig.
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Der Bestand der chinesischen Unternehmen bleibt bei ca. 50 stabil. Die Unternehmen ha-
ben flexibel auf die Pandemie reagiert und sich als vergleichsweise krisenresistent erwie-
sen. Der Großteil der Firmen ist in den Bereichen Logistik, E-Commerce und Handel aktiv.

6. Existenzgründung

Auch der Bereich der Gründungsberatung wurde in 2020 von Corona beeinflusst. Uberein-
stimmend mit den Partnern im Belgischen Gründungsnetzwerk ist festzustellen, dass das
Gründungsgeschehen grundsätzlich um ca. 30 % abgenommen hat Besonders zu bemer-
ken war dieser Einbruch im zweiten und dritten Quartal. Das erste Quartal wurde noch
durch die Betreuung von Gründungen, die Ende 2019 mit ihren Planungen begonnen hat-
ten, bestimmt. Im vierten Quartal nahmen die Beratungsanfragen wieder zu, da die wirf"
schaftliche Unsicherheit viele Betroffene anregte, über berufliche Alternativen nachzuden-
ken.

Die Wirtschaftsförderung arbeitet koliegial mit dem Bergischen Startercenter NRW zusam-
men. Wir übernehmen in dieser arbeitsteiiigen Organisation schwerpunktmäßig die Aufga-
be, die Gruppe der Freiberufler*innen zu beraten, inhaltlich wird das durch einen gemein-
samen Internetauftritt des Bergischen Startercenters und ein abgestimmtes monatliches
Vortragsprogramm kommuniziert. Der gemeinsame Auftritt der drei Städte und aller Institu-
tionen unter einem Markendach hat sich seit 14 Jahren bewährt. Auch bei dem regelmäßi-
gen Seminarprogramm wechseln sich die Partner*innen mit den Angeboten ab. Part"
ner*innen sind neben der Wirtschaftsförcierung insbesondere die IHK, als physischer
Standort des Startercenters, die Bergische Universität, das Technologiezentmm W-tec, so-
wie die beiden Wirtschaftsförderungen der Städte Solingen und Remscheid und das Gmn-
der- und Technologiezentrum Solingen.

Zentrale Veranstaltung des vielfältigen themenübergreifenden Angebotes des Startercen-
lers ist die monatlich angebotene Startveranstaltung für Gründer*innen, in der die ersten
Schritte und Voraussetzungen für eine Existenzgründung aufgezeigt werden. Die Veran-
staltungen finden sowohl in der 1HK, als Standort Wuppertal, als auch in Solingen im Grün-
der- und Technologiezentrum Solingen statt, um die Beratungskapazität der Netzwerk-
Partner effizient einzusetzen. Alle Partner*innen wechseln sich mit der Referententätigkeit
turnusmäßig ab, wobei die Veranstaltungen ab Apri! virtuell angeboten wurden.

Im Jahr 2020 wurden im Rahmen der persönlichen kostenfreien Gründungsberatung 15
intensive Einzelberatungen teils digital, teils vor Ort bei der Wirtschaftsförderung durchge-
führt und 55 telefonische Anfragen angenommen und bearbeitet.

Für die 15 Elnzelberatungen wurde nach einem intensiven Beratungsprozess, bei dem in
der Regel ein Businesspian erarbeitet wird, jeweils eine Stellungnahme zur Tragfähigkeit
der Existenzgründungen abgegeben, die zur Beantragung von Leistungen von der Agentur
für Arbeit oder dem Jobcenter benötigt wurden. Hiervon wurden acht Anträge bewilligt. Die
Bezuschussung durch die Agentur (Gründungszuschuss) ist eine finanzielle Unterstützung
zur Sicherung des Lebensunterhalts, die ein/eine Gründer*in neben offiziellen Bankdarle-
hen erhalten kann, sofern er im Arbeitslosengeld ( Bezug ist.

Das Gründerstipendium NRW, „1.000 X 1.000", unterstützt 1.000 Gründer*innen mit inno-
vativen Ideen in NRW ein Jahr lang mit 1.000 € monatlich zur Bestreitung des Lebensun-
terhaltes oder zur Finanzierung der Gründungsidee. Ein direkter Verwendungsnachweis
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hierfür wird nicht verlangt. Die Wirtschaftsförderung ist in der Jury vertreten und unterstützt
als Coach einige Gründer*innen während des Jahres der Förderung. Im Bergischen Städ-
tedreieck sind bereits 29 Gründertnnen durch das Gründerstipendium gefördert worden,
davon 15 aus Wuppertal. Die online Beantragung ist nach einem Gespräch mit dem
Startercenter NRW grundsätzlich sehr einfach. Allerdings muss der/die Gmnder*in vor der
Beantragung vor einer Jury, bestehend aus Berater*innen des Startercentes ihre/seine Idee
in 5 Minuten vortragen und sich weiteren 5 Minuten kritischen Fragen stellen. Hierdurch
wird geprüft, ob die Idee sowohl innovativ ist als auch die/der Gründer*in oder das Team
einen realistischen und tragfähigen Business Gase haben.

Der seit vielen Jahren rückiäufige Trend im Bereich Gründung hat durch das Instrument im
letzten Jahr eine kleine Trendwende erfahren. Es ist zu beobachten, dass in 2020 auch In
diesem Segment in den ersten Corona Monaten ein Innehalten zu beobachten war, im letz-
ten Quartal dann aber eine verstärkte Nachfrage nach Förderprogrammen im Bereich
Gründung zu verzeichnen war. Auch insgesamt wurde mehr Beratungsleistung nachge-
fragt, meistens telefonisch. Dieser Trend wird von allen beratenden Partner*innen im Netz-
werk bestätigt. Ebenfalls ist zu beobachten, dass sich der Trend zu sogenannten grünen
und sozialen und vor allem nachhaltigen Gründungen verstärkt. Die Bundesregierung
möchte mit Hilfe von grünen Gründungen den Transformationsmotor der Wirtschaft stärken.
Bei den sozialen und nachhaltig grün ausgerichteten Gründungen ist ein besonderer As-
pekt in der Beratung, möglichst früh auf die Schwierigkeit der Abgrenzung von Ehrenamt
und wirtschaftlicher Tätigkeit hinzuweisen. Ökologische Nachhaltigkeit kann langfristig nur
bei ökonomischer Nachhaltigkeit bestehen.

Viele soziale, nachhaltige Angebote, und Dienstleistungen können von den Kunden*innen
nicht in der Höhe bezahlt werden, wie sie es sich selbst wünschen und die Gründer*innen
es kalkulieren; Z.B. Lieferdienste für regional erzeugte Produkte, Urban Gardening oder der
Einsatz von Lastenrädem im Stadtgebiet. In diesen Fällen sind intensive, individuelle Ge-
spräche zu führen. Aufgenommen wird dieses aktuelle Thema seit Beginn 2020 durch das
geförderter Projekt Wirtschaftsförderung 4.0, das neben der Vernetzung und Sensibiiisie-
rung für das Thema, auch spezielle Gründungsberatung für potentielie Gründertnnen an-
bietet.

Die Gründungsinitiative bizeps, die ebenfalls Partner ist und die Gründer*innen aus der
Hochschule berät, hat die in 2018 gestartete bizeps Akademie auch in 2020 weitergeführt.
Die Gründer*innen, die nicht nur aus der Hochschule kommen, werden durch mehrere,
aufeinander aufbauende Workshops bei der Entwicklung ihrer Geschäftsidee und der Er-
Stellung eines kleinen Businessplanes unterstützt. Zum Abschiuss präsentieren sich die
Gründerteams einem größeren, gemischten Publikum auf einer sogenannten Pitch Pari:/.
Die Pitch Party 2020 konnte Ende Januar noch wie gewohnt stattfinden, erstmalig im Frei-
räum, in der Bärenstraße, der studentische Co-Working Space der BUW und Ort für Veran-
staltungen des Start-up Centers der bergischen Universität.

Der ebenfalls regelmäßig angebotene Gründungsstammtisch, der unter Federfühmng der
Uni und dem W-tec organisiert wird, konnte ab Apri! in 2020 nur sporadisch und virtuell an-
geboten werden.

!m November 2020 fand die alljährliche weltweite Gründerwoche erstmalig rein digital statt,
das Startercenter beteiligte sich mit mehreren virtuellen Workshop- und Seminar Formaten.
Die Anzahl der Teilnehmer blieb aber Corona-bedingt unter den sonst üblichen Anmeldun-
gen.
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Der für Ende März geplante bergp'itch, ein Start-up Format aus Solingen, sollte erstmals in
der Uni auf dem Campus Grifflenberg stattfinden, musste aber ersatzios abgesagt werden.

Bei den vorstehenden Formaten, Events und Veranstaltungen unterstützt die Wirtschafts-
förderung jeweils personell sowohl bei der konkreten Durchführung der einzelnen Formate,
als auch bei derAkquisition von Gründer*innen und deren anschließende individuelle Bera-
tung.

!n diesem Zusammenhang ist die sehr koliegiale, gewachsene Zusammenarbeit der betei-
ligten Partenlnnen zu erwähnen, die ein schnelles und effektives Arbeiten im Netzwerk
ermöglicht und den Gründer*innen immer den richtigen Ansprechpartner*in für das jeweili"
ge Gründungsvorhaben vermittelt.

Neben der Funktion als Organisator und Veranstalter von Formaten im Kontext von Grün-
dungsberatung und Start-up Events fungiert die Wirtschaftsförderung als Kontaktstelle für
das Beratungsprogramm Wirtschaft NRW, ein Förderprogramm zur finanziellen Unterstüt-
zung von Gründer*innen zur Beauftragung eines Untemehmensberater*in, falls der Bera-
tungsaufwand umfangreicher als üblich oder spezielles Wissen erforderlich ist.

in 2020 wurden sieben Anträge auf Zirkelberatungen für insgesamt 33 Teilnehmerinnen
sowie sechs Anträge für Einzeiberatungen für die Vorgründungsphase gestellt. In diesem
Segment ist ein Nachfragerückgang zu verzeichnen, gleichzeitig ist für die individueilen
Projekte ein erhöhter Informationsbedarfzu beobachten.

Die restriktiven Fördervoraussetzungen der Agentur für Arbeit und des Jobcenters AöR un-
terstützen die Gründer*innen nur im Ausnahmefall, das heißt, wenn die/der Gründer*in
Hemmnisse hat, wie Alter, gesundheitliche Einschränkungen oder ein spezielles Berufsbild
erlernt hat, das auf dem Arbeitsmarkt nicht nachgefragt wird. Die Vermittlung in eine ab-
hängige Beschäftigung wird von beiden Instituten vorrangig betrieben.

Gleichzeitig nahm aber die Qualität der Gründungen in Bezug Wissen und Komplexität ins-
gesamt deutlich zu, damit stieg der zeitliche Beratungsaufwand pro Gründer*in weiter deut-
lich an.

Die Wirtschaftsförderung ist ebenfalls Regionalpartner und Ansprechpartner für das Pro"
gramm „Förderung des unternehmerischen Know-hows". Dieses Förderprogramm kann von
Jungunternehmen, Bestandsunternehmen und Unternehmen in Schwierigkeiten in An-
Spruch genommen werden. Es werden 50 % bis 90 % der Kosten für einen Unternehmens-
berater aus ESF-Mitteln für bestimmte Beratungsthemen übernommen. Hierzu fanden meh-
rere Beratungsgespräche statt.

7. Projekte mit externer Finanzierung / Breitbandförderung

7.1. KAoA - Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss"
Die Landes! n itiative „Kein Abschluss ohne Anschluss" Übergang Schule-Beruf in NRW
(KAoA) unterstützt Schülerinnen und Schüler frühzeitig bei der beruflichen Orientierung, der
Berufswahl und beim Eintritt in Ausbildung oder Studium. Es gilt, alten jungen Menschen
nach der Schule eine Anschlussperspektive für Berufsausbildung oder Studium zu eröffnen,
unnötige Warteschleifen zu vermeiden und den Fachkräftebedarf zu sichern. Viele Partner
und Akteure aus Wirtschaft und Schule wirken auf Landesebene wie auf kommunaler Ebe"
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ne an der Umsetzung von KAoA mit. Grundlage dafür sind die Vereinbarungen im Ausbil-
dungskonsens NRW.

In Wuppertal nehmen alte staatlichen Schulen der Sekundarstufe l und li sowie drei private
Schulen an der Landesinitiative teil. Mehr als 3.000 Schüler und Schülerinnen beginnen in
der 8. Jahrgangsstufe die Berufliche Orientierung mit einer Potenziaianalyse und einer Be-
rufsfeiderkundung, deren Ergebnisse im Portfolioinstrument „Bemfswahlpass NRW" doku-
mentiert werden. In der Jahrgangsstufe 9 und 10 resp. in der Oberstufe absolvieren diese
Schülerinnen und Schüler weitere Stand a rdsch ritte in ihrem systematischen Berufs- und
Studienorientierungsprozess.

Für die operative Gestaltung des KAoA-Prozesses ist eine Kommunale Koordinierungsstel"
le als Stabsstelte beim Stadtbetrieb Schulen eingerichtet, die von der Stadt Wuppertal, vom
Jobcenter Wuppertal AöR, der Wirtschaftsförderung AöR und dem Land gemeinsam getra-
gen wird. Die Wirtschaftsfördemng Wuppertal ist wegen des Transfers von Vorprojekten in
die neue Struktur der Kommunalen Koordinierungsstelie mit dem Aufgabenschwerpunkt
Schuie-Wirtschaft-Akteure leitend wie operativ mit insgesamt 2,5 Voilzeitstellen eingebun-
den. Die Personal" und Sachkosten werden seitens des Landes aus ESF-Mitteln zu 50 %
refinanziert. Der Förderbescheid bis Ende 2021 liegt vor. Ein Antrag aufWeiterförderung ab
2022 wird gestellt, sobald die ESF-Förderanträge der neuen EU-Förderphase vorliegen.

Die internetplattfomn www.schule-beruf.wuppertal.de bereitet alle wichtigen Informationen
für Schüler, Eltern, Lehrer und Betriebe in Wuppertal auf und unterstützt während der Pan-
demie mit neuen Formaten die berufliche Orientierung der Schülerinnen auf Distanz. Ver-
anstaitung, in denen Wirtschaft und Schülerinnen in Kontakt zueinander treten wie die
Ausbildungsbörse, der Markt der Berufe, Schüierfrühstücke und betriebliche Berufsfelder-
kundungen fielen in den Lockdown. In 2021 werden sie -soweit zielführend- in Präsenz als
auch In digitaler Form geplant.

7.2. Online City Wuppertal

Die Corona-Krise zeigte auch innerhalb des stationären Einzelhandels ihre starken Folgen.
Insbesondere im ersten Lockdown im März 2020 wurden vielen Einzelhändler*innen mit
massiven Umsatzeinbrüchen im stationären Bereich konfrontiert. Gleichwohl zeigte sich in
dieser Phase, dass Einzelhändler*innen mit einem hohen Digitalisierungsgrad Teile ihres
Gesamtumsatzes durch den wachsenden Onlineabsatz kompensieren konnten. Dies zeigte
sich auch am branchenübergreifenden Gesamtumsatz der Online City Wuppertal der inner-
halb des ersten Lockdowns um das Vierfache im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestie-
gen ist.

Die Online City Wuppertal reagierte auf die Schließung des stationären Einzelhandels und
bot Wuppertaler Unternehmen eine dreimonatige kostenlose Mitgliedschaft im Verein tal~
MARKT - Online City Wuppertal an, wodurch der direkte und niedrigschwellige Zugang
zum Onlineabsatzmarkt ermöglicht werden sollte. Insgesamt beteiligten sich 30 Unterneh-
men (Einzefhändler, Dienstieister, Gastronomen) an dieser Möglichkeit, wovon sich ein Drit-
tel auch langfristig der Plattform anschloss. In dem gleichen Zeitraum wurden für die beste-
henden Mitglieder die Mitglledsbeiträge erlassen, um hier eine finanzielle Entlastung zu
erreichen.
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Seitens des Ministeriums für Wirtschaft, innovation, Digitalisierung und Energie
des Landes NordrheirhWestfaien wurde das „Sonderprogramm 2020 - Digitalen und statio-
nären Einzelhandel zusammendenken" gestellt. Durch die Förderung von Digitalisierungs-
maßnahmen sollten stationäre Einzeihändter*innen die Möglichkeit erhalten einen schnel-
len Digitalisierungsprozess innerhalb des Betriebes zu vollziehen. Gefördert wurden u.a.
Warenwirtschaftssysteme, digitale Werbemaßnahmen, Verbesserung der digitalen Präsenz
oder die Implementierung eines Online-Shops. Beantragt werden konnte ein Projektzu-
schuss von bis zu 12.000 € bei einer Eigenmittelquote von 10 %. Insgesamt haben 24
Wuppertaler Einzeihändler*innen die Beratung der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR in
Anspruch genommen und einen Antrag beim Projektträger eingereicht. Elf dieser Wupper-
taler Unternehmen haben (Stand Februar 2021) bereits eine Förderzusage erhalten, insbe"
sondere das starke Online City Wuppertal Netzwerk hat dazu beigetragen, dass sich unter
den 24 Antragssteller*innen 18 Online City Wuppertal Mitglieder befinden.

Die Plattform www.onllnecity-wuppertal.de hat derzeit 85 aktive Profile. Unter dem Einfluss
der Corona-Krise ist die Anzahl derVereinsmitgiieder stabil geblieben. Im Laufe des Jahres
wurde die Option des kostenlosen Versands ohne Mindestbestellwert gestrichen. Dies hatte
keine negativen Auswirkungen auf die Gesamtumsätze der Plattform, stattdessen hat sich
gezeigt, dass der durchschnittliche Warenkorb auf einen Betrag von 45 € gestiegen ist. Im
Vergleich zum Vorjahr (2019) konnten die Gesamtumsätze der Plattform in 2020 verdoppelt
werden.

Durch Vereinsmittel wurde eine Werkstudentin beschäftigt, die Inhalte in den sozialen Me-
dien erstellt und pflegt. Die direkte Kommunikation mit Endkunden*innen konnte hier ge-
steigert werden. Auch in Zukunft soll der Bekanntheitsgrad der Online City Wuppertal in-
nerhalb Wuppertals weiter gesteigert werden.

Das in 2019 gestartete Stadtgutschein-System wurde weiter ausgebaut. Die Gutscheine
der Online City Wuppertal können sowohl online als auch in den Ladeniokalen aiier Tei!-
nehmer des Gutscheinsystems erworben werden. Gleiches giit beim Einlösen. Beschenkte
können Bücher, Blumen, Wein und viele andere Produkte über den digitalen Marktplatz
onlinecity-wuppertal.de shoppen oder bei einem Besuch im Geschäft auswählen. In der
Vorweihnachtszeit 2020 konnten annähernd 500 Gutscheine verkauft werden. Dies stärkt
die teilnehmenden Händler*innen und bindet Kaufkraft in Wuppertal.

Neu hinzugekommen sind in diesem Jahr die Arbeitnehmergutscheine. Sie bieten den Un-
ternehmen viele Vorteile. Hervorzuheben ist, dass diese Gutscheine bis zu einem bestimm-
ten Betrag steuerfrei sind. Die Steuerfreigrenze gilt bis zu 44 EUR monatlich pro Arbeit-
nehmer. Das Verschenken von Gutscheinen trägt zu einem guten Betriebsklima bei. Auch
die Stadtgutscheine der Online City Wuppertal sind in dieser unternehmerfreundllchen Va-
riante erhältlich.

Darüber hinaus ist in der Online City die Idee gewachsen, Backformen und Backwaren mit
dem Motiv der Wuppertaler Schwebebahn herzustellen und zu verkaufen. Dafür stellt der
Verein talMARKT " Online City Wuppertal e.V. handgefertigte Silikonbackformen zur Ver-
fügung, die von diesem selbst kreiert und produziert werden. Hierzu ist eine Kooperation
zwischen dem taiMARKT - Online City Wuppertal e.V. und einer traditionsreichen Wupper-
taler Bäckerei geplant. Die Bäckerei wird diese Formen nutzen, um „Schwebebahn-
Backwaren" herzustellen und zu verkaufen. im Zusammenhang mit der Produktion von
Backwaren im Schwebebahn-Design werden Schwebebahn-Backformen für Endkunden
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angefertigt. Die Rechte und die Herstellung der Schwebebahn-Backformen obliegen dem
Verein talMARKT - Online City Wuppertal e.V.

Die geplante Teilnahme an Veranstaltungen, wie der Fahrradmesse VELO, dem Vohwin-
kel-Tag und an einem Weihnachtsmarkt fielen Corona-bedingt aus.

7.3. Breitbandausbau Wuppertal / Smart City Wuppertal

Seit 2018 Ist Wuppertal zusammen mit Remscheid und Solingen eine von fünf Digitalen
Modellregionen in Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen des vom Ministerium für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW finanzierten Projekts werden in-
novative Vorhaben in den Bereichen Verwaitungsdigitalisierung sowie Smart City gefördert.
In der Aufbauphase hat die Wirtschaftsförderung Wuppertal die Netzwerkbiidung, Kommu-
nikation und Ideenfindung im Themenfeid Smart City unterstützt. Zwischenzeitlich wurde
das federführende Projektbüro bei der Stadtverwaltung installiert. In Sinne einer effizienten
städtischen Arbeitsteilung beabsichtigt die Wirtschaftsförderung sich im Feld der Digitaiisie-
rung aufwirtschaftsbezogene Fragestellungen zu fokussieren.

Ein wesentlicher Aspekt der Standortsicherung und -Stärkung ist die Sichersteliung einer
optimalen digitalen Infrastruktur für Unternehmen. !n diesem Zusammenhang strebt Wup-
pertal die flächendeckende Breitbandversorgung an. Hierbei geht es vor aiiem darum, die
unversorgten Bereiche im Stadtgebiet zu identifizieren und unter Ausnutzung von Förder-
möglichkeiten Glasfaseranschlüsse zu ermöglichen.

Ende des Jahres wurde ein Teiekommunikationsunternehmen gefunden, das die rund
3.000 Adresspunkte, die in dem „Weiße-Flecken-Programm" als förderfähig ausfindig ge-
macht wurden, mit einem Glasfaseranschlusspunkt bis ins Haus hinein versorgen möchte.
Dazu wird das Telekommunikationsuntemehmen Greenfiber Netz & Management Gmbh,
Hamburg ab Frühjahr 2021 ein eigenes Glasfasemetz in Wuppertal aufbauen und innerhalb
von zweieinhalb Jahren rund 2.700 Privat-, 122 Gewerbe-, und 33 institutionelle Adressen
mit Glasfaser versorgen, soweit die Besitzer dies möchten.

Seit Mai 2020 beschäftigt sich der Gigabitkoordinator mit dem Aufbau und der Pflege der
kommuna!en Versorgungsdatenbank. Die Definition, Beschaffung und Nutzbarmachung
verschiedenartiger georeferenzierter Datensätze wurde zur Grundlage für weitere Schritte.
Die Verifiziemng der Ergebnisse der vorangegangenen Markterkundung sowie eine eigen-
händige Markterkundung für die Gewerbeflächen im Stadtgebiet stellte die Grundlage für
die inhaltliche Aktualisierung und Neuausschreibung des Infrastrukturprogramms dar.

Es fanden vermehrt Gespräche mit Netzbetreibern zu eigenwirtschaftlichem Ausbau statt.
Insbesondere die Telekom ist sehr an einem Ausbau der Innenstädte von EIberfeld und
Bannen interessiert, 2021 werden in weiteren Gesprächen mit den zuständigen Stellen der
Stadt Wuppertal die Details und derZeitplan geklärt.

7.4. Wirtschaftsfördemnc] 4.0

Das Projekt Wirtschaftsförderung 4.0 (WF4.0) unterstützt regionale Wertschöpfungsketten
und kooperative Wirtschaftsformen. Es handelt sich dabei um ein vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung gefördertes Projekt, das vom Wuppertal Institut für Klima, Um-
weit, Energie begleitet wird.
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Nach einer zweijährigen Piiotphase in Kooperation mit der Stadt Osnabrück wird nun in
Wuppertal, Wttten und Witzenhausen das Rollout Projekt „Wirtschaftsfördemng 4.0 m Re-
naissance der Regionen" durchgeführt. Über die Projektlaufzeit von 2 Jahren (01.01.2020-
31.12.2021) erhält die Wirtschaftsförderung Wuppertal Fördermittel zur Finanzierung einer
Personalstelle, die das Projekt in Wuppertal koordiniert.

Ziele des Projekts ist die systematische Förderung von kooperativen Wirtschaftsformen
durch kommunale Wirtschaftsfördemngen, um ein ganzheitliches Verständnis von Wirt-
schaft zu etablieren. Hierzu werden vor allem fünf Geschäftsfelder genauer betrachtet: Pro-
duktion, Sharing Economy, Sozialunternehmen, Local Business und Finanzwirtschaft

Arbeitspaket: Mappina der Initiativen:
Eine zentrale Aufgabe der Praxispartner*innen ist im ersten Jahr das Mapplng der Initiati-
ven in den jeweiligen Städten. Um einen guten Überblick über die Initiativen in Wuppertal
zu erhalten, wurde eine Datenbank angelegt, die seither mit Rechercheergebnissen gefüllt
wird.

Kommunikation:
Eine Kommunikationsstrategie für das TeilproJekt in Wuppertal soll gleichzeitig Einstieg in
die Arbeit auf inhaltlicher Ebene bieten, sowie nach Einbruch der Covid-19-Pandemie ein
alternativer Weg zur Erreichung der Projektziele werden. Neben den Kanälen, die mit dem
Wuppertal Institut und den anderen Partnerstädten gemeinsam genutzt werden, gibt es ei-
ne Facebook-Seite, eine Microsite auf der Website der Wirtschaftsförderung Wuppertal so-
wie eine Kooperation mit dem Stadtmarketing, in der die Kanäle Instagram und bliggit re-
gelmäßig bespielt werden.

Aktionen und Beratuna:
Die Steigerung der Sichtbarkeit der WF4.0-lnitiativen sowie ihrer Produkte und Dienstleis-
tungen Ist zentrales Ziel des Projektes. Im Jahr 2020 wurden verschiedene Ansätze ange-
stoßen, um dieses Ziel zu erreichen (alles im Rahmen der Möglichkeiten, die die Covid-19-
Pandemie zuließ). Neben der Organisation eines After-Work-Markts mit regionalen Produk-
ten, der im Spätsommer zweimal stattfand, zählte die Vernetzung verschiedener initiativen
mit der Plattform Online City Wuppertal zu den gewählten Ansätzen. Außerdem wurde ein
Tagesablauf mit regionalen Produkten aus Wuppertal erstellt und neben der Reihe There-
sas T/pp auf den Kanälen der Wirtschaftsförderung Wuppertal und der WF4.0 im Internet
veröffentlicht.

Als Beratungsleistung wurden von den Initiativen im Laufe des Jahres ganz unterschiedii-
ehe Anfragen an die WF4.0 gestellt. Allem voran sei hier die Beratung zu den Auswirkun-
gen der Beschränkungen, die im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie stehen, ge-
nannt. Als Ansprechpartnerin für initiativen, Vereine und Projekte wurde die WF4.0 vor al-
lern mit Fragen zur Uberbrückungshilfe für Soloselbstständige und Künstlerinnen sowie
zum Erhalt der eigenen finanziellen Existenz kontaktiert. Über die Fragen zur Covid-19-
Pandemie hinaus erreichten die WF4.0 Anfragen zur Vermittlung von Flächen wie bspw. für
eine solidarische Landwirtschaft, zur Veranstaltungsorganisation und Verkehrsrecht, die mit
der guten Vernetzung zwischen Wirtschaftsförderung und Stadtverwaltung schnell beant-
wartet werden konnten. Aber auch kleinere Rechercheanfragen zu Fördermittein, Koopera-
tionspartner*innen für das Geschäftsvorhaben der initiativen oder geeigneten Banken ge-
hörten zu den Themen, die die Initiativen beschäftigen.
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8. Presse" und Offentlichkeitsarbeit

im Mai 2019 wurde die Stelle der Presse- und Offentlichkeitsarbeit in Form eines Volontari-
ats neu besetzt. Seit Ablauf der Volontariatszeit im November 2020 wird das Arbeitsver-
hältnis als Vollzeitstelie fortgeführt. Im Rahmen der Tätigkeit werden die Aktivitäten der
Wirtschaftsförderung und der Bereich Beschäftigungsförderung/ Übergang Schute-Beruf
begleitet. Auch das Projekt Online City Wuppertal wird unterstützt.

Wirtschaftsförderunci:
Die Pressearbeit umfasst sowohl die Aufbereitung von aktuellen Themen, Terminankündi"
gungen sowie die Begleitung und Nachberichterstattung von Veranstaltungen. Auch die
Gestaltung von Werbeanzeigen gehört dazu.

Besonderes Augenmerk in der Außenpräsentation des Wirtschaftsstandortes Wuppertal iag
2020 in der Vorbereitung zur jährlichen Stadt- und Projektentwicklungsmesse poiis Conven-
tion. Da diese zum ersten Mal digital stattfand, wurden die bisherigen Präsentationsfonnen
an das neue Format angepasst. Dafür wurden fünf kurze Imagevideos in Zusammenarbeit
mit der Online-Marketing-Agentur pinetco und der FHmagentur vimabu produziert, die die
Themen Smart Tee Campus, ehemaliges Postgebäude am Kleeblatt, Wohnstandort Wup-
pertal sowie die Innenstadtbereiche Barmen und E!beri:eld vorstellten. Die Filme wurden in
Vortragen auf der digitalen Messe integriert sowie auf einer eigens für die Messe angelegte
informationsseite auf der Homepage der Wirtschaftsförderung bereitgestellt. Zudem wurden
noch weitere Info-Materialien wie Kurzpräsentationen zu Gewerbe, Einzelhandel und Woh-
nen erstellt.

Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Gestaltung einer digitalen Info-Broschüre über das
Projekt Smart Tee Campus, die an Interessenten weitergegeben werden kann. Zudem star-
tete die Wirtschaftsförderung im November zusammen mit pinetco eine Online-
Werbekampagne auf der Berufs- und Unternehmerplattform Linkedln. Über drei Monate
wurden Werbeanzeigen geschaltet, die einen kurzen Text sowie ein Video über den neuen
Technoiogiestandort beinhalteten. Zudem konnten Interessanten sich gegen die Angabe
ihrer Kontaktdaten die digitale Broschüre herunterladen. So konnte ein erster Eindruck ge-
wonnen werden, welche Branchen und Unternehmen besonders von dem Projekt ange-
sprochen werden.

Gleichzeitig mit der Kampagne entwickelte die Wirtschaftsförderung auch ein eigenes Lin-
kedln-Profil, das nun regelmäßig mit Informationen aus der lokalen Wirtschaft, Themen des
Standortmarketings sowie Serviceleistungen der Wirtschaftsförderung bespielt wird. Auch
der Facebook-Auftritt wird nun wieder regelmäßig bespielt. Die verstärkten Social-Media-
Aktivitäten dienen in erster Linie der Kontaktpflege. Sie helfen aber auch, neue Kontakte zu
generieren und das eigene Netzwerk auszuweiten.

Im Bereich Internet und Website wurden diverse Themenseiten entwickelt, zum Beispiel
werden Unternehmen und Selbstständige mit Informationen über wirtschaftliche Hilfen wäh-
rend der Corona-Pandemie versorgt Auch eine Sonder-Seite mit Tipps für die Arbeit im
Homeoffice wurde aufgelegt.

Online City WyppertaL
Die 2019 zum ersten Mal aufgelegte Mitgfieder-Broschüre der Online City Wuppertal wurde
als aktualisierte Version neu aufgelegt. Zudem erschienen verschieden Presseartikel über

Der Stadtbote 
Nr. 35/2021

Seite 
36 von 68



Seite 17

die Aktivitäten der Online City Wuppertal, zum Beispiel über das Stadtgutscheinsystem und
die kostenlose Mitgliedschaft zur Unterstützung lokaler Händlerlnnen im Lockdown. Zudem
wurden Werbeanzeige für Print und Digital geschaltet.

Ubemanci Schule-Beruf/ KAoA:
Im Bereich Offentlichkeitsarbeit wurden für intern organisierte Veranstaltungen und Projekte
neue Informationsmaterialien erstellt. So wurden zum Beispiel neue Postkarten und Merker
für die Kommunale Koordinierungsstelle zur Bewerbung der Berufsfelderkundungstage
produziert.

Neben der generellen Pflege des Internetauftritts wurde eine Extra-Seite für Jugendliche
eingerichtet, die häufige Fragen zur beruflichen Orientierung nach dem Schulabschluss
beantwortet. Diese Themenseite ist Teil einer landesweiten Info-Kampagne des Ministeri-
ums für Arbeit, Gesundheit und Soziales.
Ais im Lockctown an Schulen das Lernen zu Hause eingeführt wurde, bestand auf Seiten
der Lehrkräfte vermehrter Bedarf an digitalen Materialien zur Landesinitiative „Kein Ab-
schluss ohne Anschluss". Um den Jugendlichen die sogenannten Standardeiemente nä-
herzubringen, die sie während ihrer Schulzeit für den Prozess zur Beruflichen Orientierung
durchlaufen, wurden animierte Erkiärvideos von der KoKo Wuppertal entwickelt. Diese
wurden auch anderen Kommunen zur Verfügung gestellt und fanden dort großen Anklang.

Des Weiteren beteiligte sich die KoKo Wuppertal an der Bekanntmachung der Online-
Matching-Plattform „Bergisches Azubi-Dating: Voll digital!", die von den Partnern des Bergi-
sehen Ausbildungskonsenses getragen wird.

III. DARSTELLUNG DER LAGE

1. Wirtschaftliche Entwicklung
Das Geschäftsjahr 2020 derAöR ist wirtschaftlich erfolgreich verlaufen. Das ausgeglichene
Geschäftsergebnis weist bei Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 2.371 TEURO ge-
genüber der Wirtschaftsplanung (2.409 TEURO) saldiert geringere Ausgaben von rd. 38
TEURO aus.

Von dem geplanten städtischen Betriebskostenzuschuss von 1.980 TEURO wurden für die
Deckung des laufenden Aufwandes 1.880 TEURO in Anspruch genommen. Der Anstieg
der Position „übrige" Einnahmen auf insgesamt 432 TEURO (gegenüber der Planung von
250 TEURO) konnte sowohl in der AöR als auch im BgA erwirtschaftet werden. Hierbei
handelt es sich vor allem um die Zahlung von Fördermitteln für Projekte, die erst im Laufe
des Jahres 2020 bewilligt wurden und somit im Plan keine Berücksichtigung fanden. Die
Mehreinnahmen im BgA konnten durch die Durchführung einer Veranstaltung erwirtschaftet
werden. Im Vergleich zum Vorjahr sind die hier erzielten Einnahmen im BgA jedoch zu-
rückgegangen, da Corona-bedingt weitere wichtige Messen wie z. B. die Expo Real, die
Ausbiidungsbörse oder auch die Jobinitiative nicht stattgefunden haben. Zudem wurden
aus dem in den Vorjahren gebildeten Sonderposten statt der geplanten 179 TEURO nur 58
TEURO entnommen.

Die Liquidltät ist weiterhin positiv. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr von 1.190 TEURO auf
982 TEUR gesunken, Hintergrund ist, dass der Sonderzuschuss der Stadt, der a!s Stand-
ortsicherungsmaßnahme vorgesehen war, aufgrund des erzielten Baufortschrittes ausge-
zahlt werden konnte. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass in dieser Summe u.a. ein
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Betrag von 187 TEURO (netto) für eine anstehende Gewerbeflächenentwicklung in Nächs-
tebreck enthalten ist.

Gegenüber der Planung sind Mehraufwendungen für Expertendienstleistungen in Höhe von
68 TEURO sowie für das Projekt Breitband in Höhe von 71 TEURO angefallen. Den erhöh-
ten Ausgaben für das Thema Breitbandgutachten steht eine anteilige Kostenübernahme
der Stadt Wuppertal in Höhe von 36 TEURO aus dem Jahr 2019 gegenüber. Die weiteren
Ausgaben können durch Einsparungen in anderen Positionen wie zum Beispiel in der Au-
ßendarsteilung, vor ailem aber durch die vorstehend beschriebenen höheren Einnahmen
kompensiert werden.

Unter Berücksichtigung der Zuschüsse des Gewährsträgers von 1.880 TEURO ist das Ge-
schäftsergebnis 2020 ausgeglichen.

Unter Zugrundelegung der Bilanzsumme von 2.371 TEUR beträgt die Eigenkapitaiquote
(einschließlich der gebildeten Qonderposten für bedingte Zuschüsse) 53,6 % (Vorjahr 49,9
%).

2. Personal

Die Bearbeitung der verschiedenen Dienstleistungsangebote und Projekte wurde von dem
22-köpfigen Team realisiert. Hierbei handelt es sich um 17 Vollzeitkräfte und 5 Teilzeitkräf-
te. Darunter befinden sich ein Beamter und eine Auszubildende.

Abgesehen von einem städtischen Beamten, der im Rahmen einer Arbeitnehmergestellung
beschäftigt und nach den Grundsätzen für Beamte in Kommunen besoldet wird, werden die
weiteren tariflich Beschäftigten der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, einschließlich der
Teilzeitkräfte, nach dem TVöD vergütet. Darüber hinaus wird der Vorstand außertariflich
entlohnt.

3. Betrieb gewerblicher Art
Ab 01.10.2007 ist innerhalb der AöR ein Betrieb gewerblicher Art eingerichtet worden. Die-
ser dient der Organisation der Teilnahme an Messen, der Abwicklung von Veranstaltungen

. mit Kooperationspartnern, der Flächenentwicklung und der Erstellung und dem Verkauf von
Standort- und Werbebroschüren, Publikationen und Präsentationsmitteln. Den Einnahmen
von rd. 17,0 TEURO stehen Ausgaben in Höhe von 20,2 TEURO gegenüber. Das negative
Ergebnis in Höhe von 1 ,3 TEURO ist in das Gesamtergebnis der AöR eingeflossen.

4. Beteiligungen
Die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR hält nominelle Anteile in Höhe von 3.125 € der
Bergischen Gesellschaft für Ressourceneffizienz mbH, nach der Umgründung in 2018 jetzt
„Neue Effizienz GmbH". Diese hat den Schwerpunkt, Aufgabenstellungen rund um die
Themen Energie- und Ressourceneffizienz zu bearbeiten. Damit ergeben sich Verpflichtun-
gen zur anteiligen Finanzierung der Gesellschaft, die nach dem Gesellschaftsvertrag der
Beteiligung in die Kapitaimcklage einzuzahlen sind. Für 2020 waren dies rund 30 TEURO.
Abschreibungen auf den Wert der Beteiligung erfolgten in gleicher Höhe aufgrund der per-
manent realisierten Verluste.

Die Wirtschaftsförderung hat sich seit 2013 mit einem Anteil von insgesamt 50 % (nomineli
291.950 €) an der W-tec GmbH beteiligt. Die wirtschaftlichen Ergebnisse der Beteiligung
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haben sich seit Jahren positiv entwickelt. Für 2020 wird ein positives Jahresergebnis bis zu
350 TEURO erwartet.

IV. KAPITAL

Das Stammkapital der AöR beträgt 50 TEURO. Es ist in voller Höhe eingezahlt.

Das Anlagevermögen beträgt zum Bilanzstichtag rd. 318 TEURO und betrifft u.a. den Fuhr-
park mit Fahrzeuge und E-Bike (8,4 TEURO), Betriebs- und Geschäftsausstattung (16,5
TEURO) sowie eine dem Betrag nach geringfügige Beteiligung (3 TEURO) an der Neuen
Effizjenz GmbH, die aber nach dem Niederstwertprinzip auf 1 € abgeschrieben wurde. Au-
ßerdem ist die Wirtschaftsförderung mit einem Betrag von nominell 291,9 TEURO (50 %)
als Gesellschafter am Technologiezentrum Wuppertal W-tec GmbH beteiligt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (rd. 65,5 TEURO) wurden mit
dem Nominalwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert biianziert. Der Kassenbestand
sowie die Bankguthaben sind zum Nennwert bewertet. Fremd-Wähmngsgeschäfte finden
nicht statt. Rückstellungen (einschl. Steuer (281,4 TEURO) berücksichtigen a!le erkennba-
ren Risiken. Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüliungsbetrag dargestellt.

V. RISIKOIVJANAGEMENT

Der Vorstand wird monatlich über Summen" und Saideniisten über den Geschäftsverlauf
informiert. Übersichten über die Liquidität werden ihm monatlich zur Kenntnis gebracht. Es
finden In unregelmäßigen zeitlichen Abständen durch den Vorstand Kassenprüfungen statt.
Stichprobenartig wird eine interne Revision durchgeführt. Dem Gewahrsträger wird mit vier"
teijährlichen Berichten vollständig über alle wirtschaftlichen Entwicklungen berichtet.

Der Verwaltungsrat wird unterjährig in regelmäßigen Sitzungen mit den Quartaisberichten
über alle wirtschaftlichen Entwicklungen unterrichtet. 2020 fanden drei Sitzungen statt.

VI. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Zu dem in der Wirtschaftsplanung 2021 berücksichtigten Aufwand von 2.419,4 TEURO ist
ein Betriebskostenzuschuss der Stadt mit einem Volumen von ca. 1.980 TEURO einge-
plant.

Darüber hinaus strebt die AöR sonstige betriebliche Erträge von ca. 334 TEURO an. Diese
stammen insbesondere aus Drittmittelfinanzierungen sowie aus sonstigen Zuschüssen.

Außerdem ist eine Entnähme aus den Sonderposten für nicht rückzaNbare Zuschösse in
Höhe von rd. 105,4 TEURO geplant.

Wie vorstehend dargestellt, geht die AöR nach den Festlegungen des Wirtschaftsplans
2021 unter Berücksichtigung derZuschüsse aus öffentlich geförderten Projekten von einem
Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. 1.980 TEURO vor dem Betriebskostenzuschuss der Stadt
aus. Hierin sind die tarifhchen Änderungen für das Jahr 2021 mit einem Steigerungssatz in
Höhe von rund 1,4 % bereits berücksichtigt.
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Nach der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung der Stadt wird erwartet, dass der not"
wendige Betriebskostenzuschuss der Stadt unter Berücksichtigung der Entnähme aus den
Sonderposten bei der Wirtschaftsförderung im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2021
ausreichend bemessen sein werden.

Die ersten Monate des neuen Geschäftsjahrs lassen erwarten, dass auch für 2021 die Vor-
gaben des Wirtschaftsplans eingehalten werden können.

11. CHANCEN UND RISIKEN DER ZUKÜNFTIGEN ENTWICKLUNG

Die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR verfolgt eine öffentliche Zwecksetzung. Ihren
stmkturpolitischen Leistungen in den Bereichen Standortsichemng, Bestandsentwicklung,
Akquisition und Konzeptentwicklung sowie Existenzgründungsberatung stehen keine Erträ-
ge gegenüber. Sie arbeitet aufgrund ihres stmkturpolitischen Auftrages defizitär, so dass
die Verluste aus dem operativen Geschäft über einen Gewährsträgerzuschuss gedeckt
werden.

Da der Zuschuss der Stadt für die nächsten Jahre im Rahmen der Haushaltskonsolidierung
weitgehend festgeschrieben ist, gleichzeitig jedoch insbesondere durch Gehaltssteigerun-
gen die Kosten steigen, besteht mittelfristig die Notwendigkeit Maßnahmen, zu ergreifen,
um Einnahmen und Ausgaben in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen.

Als Risiko ist auf die sich zunehmend verbreitende Corona-Epidemie hinzuweisen, die
massive Einflüsse auf die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen und somit auch in
Folge auf die ökonomischen Rahmenbedingungen der Stadt Wuppertal hat.

Chancen bestehen in der künftigen Entwicklung von neuen Projekten und Tätigkeitsfeldem.

Wuppertal, im März 2021

f^l
Dr. RblfVolmerig
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Radi Vasilev Dimitrov) 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

1. Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister
302.21, Zimmer A-389
Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herrn Radi Vasilev Dimitrov
Zwinglistr 10,42275 Wuppertal

3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 25.05.2021, 003419956 SB 90

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann.

Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A.
gez.
Giorgino

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Charalabia Marinopoulou) 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

1. Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister
Ressort 208.4108 Kinder,Jugend und Familie-Jugendamt, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer: 409
Neumarkt 10, 42103 Wuppertal
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Frau Charalabia Marinopoulou
Elias-Eller-Str. 60, 42369 Wuppertal

3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 05.07.2021, 208.4108 - 817361

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann.

Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A.
gez.
Andermahr
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung an Herrn Dean Alexander Charles Harris) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Jobcenter Wuppertal 
 Leistung und Recht, Rückforderung, Zimmer: 401 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Herrn Dean Alexander Charles Harris 
 Emilienstr. 28, 42287 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 05.07.21, 39148BG0559074 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Dyker 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Leon Itrak) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Leon Itrak 
 Liebknechtstr. 63,46047 Oberhausen 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 28.05.2021, 003421967 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A.                                                                         
gez. 
Reinertz 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Cebrail Kaya) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, JBC.24, Zimmer: 404 
 Neumarkstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Cebrail Kaya 
 Wülfingstr. 14, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 23.06.2021, 39148BG738851 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Bentler 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Yavuz Selim Han) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.21-, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Yavuz Selim Han 
 Elberfelder Straße 250,40822 Mettmann 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 14.04.2021, 360039291 SB 91 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung an Herrn Ali Aidoun) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Jobcenter Wuppertal 
 Leistung und Recht, Rückforderung, Zimmer: 401 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Ali Aidoun 
 Wiesenstr. 93, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 06.07.2021,39148BG0655052   
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Zastrow 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Patric Werner Weinberger) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.21-, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Patric Werner Weinberger 
 Lange Straße 23,42119 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 28.06.2021, 360041875 SB 91 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A.                                                                         
gez. 
Kniess 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 
(Benachrichtigung Herrn Grzegorz Kazimierz Bobrowicz) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.21-, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Grzegorz Kazimierz Bobrowicz 
 Andreas-Hofer-Str. 26,42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 25.06.2021, 360041778 SB 91 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A.                                                                         
gez. 
Kniess 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Alexandra Oleniuk) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 2, Leistungsgewährung, Zimmer: 430 
 Uellendahler Str. 70-72, 42107 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Alexandra Oleniuk 
 Deweerthstr. 116, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 06.07.2021   3.242.5.42.58.3003.4  
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.06.2021 
i. A. 
gez. 
Jaeger, Antje 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Radi Demirov) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-385 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Radi Demirov 
 Richrather Straße 6,40723 Hilden 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 07.06.2021, 060348264 SB 89 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Cengiz Yavuz) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Strassenverkehrsamt, 405.22, Zimmer: 117 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Cengiz Yavuz 
 Kaiserstr. 145, 42329 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 07.07.21    405.22/2021-0252 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.20021 
i. A. 
gez. 
Klinkenberg 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Adrian Marin) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-394 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Adrian Marin 
 Pfingststr. 25,47138 Duisburg 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 29.03.2021, 050063462 SB 3 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A.                                                                         
gez. 
Göttker 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Konstantinos  Revis) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt , 405.22, Zimmer: 128 – 131 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Konstantinos  Revis 
 Bergstr 44  , 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.06.2021, 405.22-ET-341701 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Etscheid 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Sokolji, Severgjane) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.47, Zimmer: 115 
 Schwarzbach 105, 42277 Wuppertal. Bitte zwecks Einsichtnahme telefonisch einen Termin 

vereinbaren unter: 0202-74763766 (Coronaregeln) 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Sokolji, Severgjane 
 Schülkestr. 10, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 11.06.2021, 39148BG0782941 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Schulze 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Isnija Ismailova) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Kinder, Jugend und Familie-Jugendamt, Ressort 208.41 Unterhaltsvorschusskasse , Zimmer: 404 
 Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Isnija Ismailova 
 Insterburger Str. 2, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 25.05.2021 / 208.4105-833925 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnach-
teile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Böttcher-Grünhoff 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Christiane Biewer) 
 

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort Finanzen,  403/22, Zimmer: D-229 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau  Christiane Biewer 
 Unterstr. 2, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 11.06.2021,  80125875       
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Horn 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Christian Kirchner) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302.15 Ordnungsamt , Allgemeine Gefahrenabwehr, Zimmer: A-382 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Christian Kirchner 
 Schwabhausen 32, 42349 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 22.06.2021 SchfHwG 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Mertin 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Aleksandra Lammich) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistungsgewährung, Zimmer: 213 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Aleksandra Lammich 
 Heinz-Kluncker-Str. 3 d, 42285 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 08.07.2021, 39148BG0590534 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Lemke 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Mohamed Algeraze) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.21-, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Mohamed Algeraze 
 Röttgen 120,42109 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 17.05.2021, 360040596 SB 91 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Michelle Marie Groth) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal, Leistungsgewährung, Zimmer: 215 
 Hans-Dietrich-Genscher Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Michelle Marie Groth 
 Resedastr. 97, 42369 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 12.07.2021 39148BG0731496 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Rosky 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Ramy Morad) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistung und Recht, Rückforderung, Zimmer: 404 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Ramy Morad 
 Bartholomäusstr. 56, 42277 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 12.07.2021, 39148BG0649251 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Hensel 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr David Grochocki) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal, Leistungsgewährung, Zimmer: 215 
 Hans-Dietrich-Genscher Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr David Grochocki 
 Zeughausstr. 40, 42287 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 12.07.2021 39148BG0777997 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Rosky 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Juliette Maiworm) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-393 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Juliette Maiworm 
 Gartenstr 38,42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 08.06.2021, 060348237 SB 92 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.06.2021 
i. A.                                                                         
gez. 
Malewski 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Frau Luisa Alvegas Carvalho) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-389 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Frau Luisa Alvegas Carvalho 
 Querspange 30,45549 Sprockhövel 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 19.05.2021, 012014793 SB 90 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A.                                                                         
gez. 
Giorgino 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Olomon  Ljumani) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Straßenverkehrsamt , 405.22, Zimmer: 128 – 131 
 Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Olomon  Ljumani 
 Friedrich-Ebert-Str 38  , 42103 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 10.06.2021, 405.22-BA-395194 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Brunschoen 

Der Stadtbote 
Nr. 35/2021

Seite 
53 von 68



Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Lara Lustig) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 2, Leistungsgewährung, Zimmer:       
 Uellendahler Str. 70-72, 42107 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Lara Lustig 
 Deweerthstr. 116, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 8.06.2021, Aktenzeichen  3.242.5.42.57.2966.0 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Köster 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Roswitha Wauter) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.47, Zimmer: 109 
 Schwarzbach 105, 42277 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Roswitha Wauter 
 Deweerthstr. 116, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 12.07.2021,39148BG0632240  
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Siegmund 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Andreas  Matthies) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Abteilung Geschäftsstelle 2, Zimmer: 406 
 Uellendahler Str. 70, 42107 Wuppertal  
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Andreas Matthies       
 Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal  
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 12.07.2021, 39148BG0521954 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Kratz 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn  Adrian Straneanu) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal, Fachbereich Leistung und Recht, Rückforderung, Zimmer: 402 
 Neumarktstr. 40 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Adrian Straneanu 
 Magdeburger Str. 52, 42859 Remscheid 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: JBC.24, 12.07.2021,39148BG0679140 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Ostmann 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Weber Samantha) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal, Geschäftsstelle 3, Fachbereich Leistungsgewährung, Zimmer: 515 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Samantha, Weber 
 Hohenstein 28, 42283 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.06.2021 / 39148BG0516318 
 
X Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-

nachteile zur Folge haben kann. 
 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Hartmann 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn  Alessandro Carlo Rivolta 33102 Paderborn) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, Zimmer: 410 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Alessandro Carlo Rivolta       
 Friedrichstr. 39, 33102 Paderborn 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 12.03.2021, 39148BG0766479 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Paustenbach 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
(Benachrichtigung Herrn  Niko Knell 42105 Wuppertal) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, Zimmer: 410 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Niko Knell       
 Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 13.07.2021, 39148BG0612848(2 Bescheide) 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Paustenbach 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
(Benachrichtigung Herrn Marcin Stanislaw Romanczuk)  

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Marcin Stanislaw Romanczuk 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.07.21 304.52 – 21400131906  21400132300 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Nadeshda Zhivkova)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Nadeshda Zhivkova 
 Marktstr. 1, 38300 Wolfenbüttel 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.07.21 304.52 – 21400132185 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Rumen Gadzhev)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Rumen Gadzhev 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.07.21 304.52 – 21400131781 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Alexandra Oleniuk)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Alexandra Oleniuk 
 Briefstr. 8, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.06.21 304.52 – 21400126963 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Bogumil Robert Okulski)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Bogumil Robert Okulski 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.07.21 304.52 – 21400131542 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Krzysztof Kraszewski)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Krzysztof Kraszewski 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.07.21 304.52 – 21400131351 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Marek Chmielewski)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Marek Chmielewski 
 Kiesbjergvej 8, 06200 Aabenraa/Dänemark 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.07.21 304.52 – 21400131518 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Nino Lücker)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Nino Lücker 
 Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 31.05.21 304.52 – 21400125767 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Ferdynand Mieczyslaw Lis)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Ferdynand Mieczyslaw Lis 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.07.21 304.52 – 21400132524 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Daniel Wagner)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Daniel Wagner 
 Norrenbergstr. 16, 42289 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.06.21 304.52 – 21400126989 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Christian Walter Lindo)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Christian Walter Lindo 
 San Juan De Lurigancho 180, 15446 Lima/Peru 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 30.10.20 304.52 – 21400093395 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Pawel Borynski)  
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Stadtbetrieb Feuerwehr, SB 304.52, Rettungsdienstgebührenabrechnungsstelle, Zimmer: D334 
 August-Bebel-Str 55, 42109 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Pawel Borynski 
 Ohne festen Wohnsitz, Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 15.07.21 304.52 – 21400130858  21400131666  

21400132540 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge 
haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Scherner 

 
Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 

gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 
(Benachrichtigung Herrn  Yusuf Mohamed Okatan 42105 Wuppertal) 

 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal - AöR, 865.24, Zimmer: 410 
 Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herrn Yusuf Mohamed Okatan       
 Ludwigstr. 26, 42105 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 13.07.2021, 39148BG0555000 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder einer Frist, dessen Versäumnis 
Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Paustenbach 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn René Schumann) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.21-, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn René Schumann 
 Vohwinkeler Str 114,42329 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 14.06.2021, 360039217 SB 91 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Mercedes Giesche) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Leistungsgewährung, Zimmer: 211 
 Hans-Dietrich-Genscher Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Mercedes Giesche 
 Deweerthstraße 116, 42107 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 14.07.2021, 39148BG0598826 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Ait-Salah 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herr Konstantin Walter) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 6, Leistungsgewährung, Zimmer: 210 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Konstantin Walter 
 Obere Sehlhofstr. 31, 42289 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 14.07.21, 39148BG0621624 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Hoffmann 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Kamil Komsta) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-394 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Kamil Komsta 
 ,PL-59-220 LEGNICA ( POLEN 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: , 060344833 SB 3 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A.                                                                         
gez. 
Göttker 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Dervis Güngörür) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 302.21, Zimmer A-394 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Dervis Güngörür 
 Nützenberger Str. 79,42115 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 07.07.2021, 050063852 SB 3 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2032 
i. A.                                                                         
gez. 
Göttker 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Frau Katarzyna Mariola Pietrzyk) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Jobcenter Wuppertal AöR, Geschäftsstelle 6, Leistungsgewährung, Zimmer: 213 
 Hans-Dietrich-Genscher-Platz 1, 42283 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Frau Katarzyna Mariola Pietrzyk 
 Bouterwekstr. 45, 42327 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 16.07.2021, 39148BG0515947 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Lemke 
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW – 

(Benachrichtigung Herrn Lazar ALEKSIĆ) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 204 Zuwanderung und Integration, Ausländerbehörde, Zimmer: 432 
 Friedrich-Engels-Allee 28, 42103 Wuppertal 
 Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 
 Herr Lazar ALEKSIĆ 
 Gneisenaustr. 5, 42329 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokuments: 13.07.2021, 204.45-98784 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A. 
gez. 
Georg 
 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung 
gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW - 

(Benachrichtigung Herrn Josue Ilunga) 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen 
in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
1. Behörde, für die zugestellt wird: 

Stadt Wuppertal, Der Oberbürgermeister 
 Ressort 302 Ordnungsamt 302.21-, Zimmer A-387 
 Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden. 
 
2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten: 

Herrn Josue Ilunga 
 Zeughausstr 40,42287 Wuppertal 
 
3. Datum, Aktenzeichen des Dokumentes: 25.06.2021, 360041896 SB 91 
 

 Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 

 
Wuppertal, den 21.07.2021 
i. A.                                                                         
gez. 
Perlich 
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